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Amtliche Bekanntmachungen

I. AmtlIcher teIl

Aktiv 31.12.2022 31.12.2023
1. Anlagevermögen 13.557.924,01 € 13.701.884,82 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.768,50 € 3.130,15 €
1.2. Sachanlagevermögen 13.480.231,12 € 13.622.830,28 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.875.842,91 € 1.875.842,91 €
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.008.428,39 € 964.553,82 €
1.2.3. Grundst. u. Bauten d. Infrastrukturverm. u. Sonstiger Sonderflächen 10.430.335,86 € 10.467.132,61 €
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 € 0,00 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 6,00 € 6,00 €
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen 4.531,92 € 8.913,83 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung 104.645,50 € 101.153,03 €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 56.440,54 € 205.228,08 €
1.3. Finanzanlagevermögen 75.924,39 € 75.924,39 €
1.3.1. Rechte an Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €
1.3.4. Mitgliedschaft in Zweckverbänden 1,00 € 1,00 €
1.3.5. Anteile an sonstigen Beteiligungen 75.923,39 € 75.923,39 €
1.3.6. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 € 0,00 €
1.3.6.1 Ausleihungen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.2 an Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.3 an Zweckverbände 0,00 € 0,00 €
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen 0,00 € 0,00 €
2. Umlaufvermögen 1.724.752,35 € 1.877.067,76 €
2.1. Vorräte 0,00 € 0,00 €
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung 0,00 € 0,00 €
2.1.2. sonstiges Vorratsvermögen 0,00 € 0,00 €
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 € 0,00 €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.500,46 € 108.406,89 €
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist. 28.178,21 € 14.031,03 €
2.2.1.1. Gebühren 1.907,13 € 699,76 €
2.2.1.2. Beiträge 0,00 € 0,00 €
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge -464,02 € -504,03 €
2.2.1.4 Steuern 106.073,68 € 109.193,85 €
2.2.1.5 Transferleistungen 6.406,37 € 6.294,55 €
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.329,00 € 37.264,30 €
2.2.1.7 Wertberichtig. auf Steuern, Transferlstg. u. sonst. öff./rechtl. Ford. -88.073,95 € -138.917,40 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 1.328,65 € 0,00 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich 1.389,75 € 1.373,59 €
2.2.2.2 gegen Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 €
2.2.2.4 gegen Zweckverbände 0,00 € 0,00 €
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen -61,10 € -1.373,59 €
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 102.993,60 € 94.375,86 €
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 €
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks 1.592.251,89 € 1.768.660,87 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 339.262,95 € 308.681,76 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €

Gesamtbetrag Aktiv 15.621.939,31 € 15.887.634,34 €

Bilanz der Gemeinde Marienwerder zum 31.12.2023
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Passiv 31.12.2022 31.12.2023
1. Eigenkapital 6.484.582,64 € 6.681.175,87 €
1.1. Basis-Reinvermögen 3.517.690,09 € 3.517.690,09 €
1.2. Rücklagen aus Überschüssen 2.966.892,55 € 3.152.708,33 €
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.897.845,96 € 3.083.661,74 €
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 69.046,59 € 69.046,59 €
1.3. Sonderrücklagen 0,00 € 10.777,45 €
1.4. Fehlbetragsvortrag 0,00 € 0,00 €
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 0,00 € 0,00 €
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 0,00 € 0,00 €
2. Sonderposten 7.197.726,14 € 7.252.840,14 €
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 7.111.581,67 € 7.131.274,49 €
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 64.979,14 € 55.561,57 €
2.3. Sonstige Sonderposten 21.165,33 € 66.004,08 €
3. Rückstellungen 100.192,41 € 183.605,05 €
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 € 0,00 €
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 € 92.700,00 €
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 € 0,00 €
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 €
3.5. Sonstige Rückstellungen 100.192,41 € 90.905,05 €
4. Verbindlichkeiten 1.782.482,67 € 1.705.417,32 €
4.1. Anleihen 0,00 € 0,00 €
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 1.782.161,67 € 1.702.957,93 €
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 € 0,00 €
4.4. Verbindlichk. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 0,00 € 0,00 €
4.5. Erhaltene Zahlungen 0,00 € 0,00 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 0,00 € 0,00 €
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 € 0,00 €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 0,00 € 0,00 €
4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
4.12. sonstige Verbindlichkeiten 321,00 € 2.459,39 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 56.955,45 € 64.595,96 €

Ist das Eigenkapital durch Fehlbeträge aufgebraucht, so ist der das
Eigenkapital übersteigende Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite
unter 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.
Gesamtbetrag Passiv 15.621.939,31 € 15.887.634,34 €

Bekanntmachung zum Jahresabschluss der Gemeinde Marienwerder per 31.12.2023

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder hat in ihrer Sitzung am 20.03.2025 gem. § 82 BbgKVerf über den Jahresabschluss per 31.12.2023 der 
Gemeinde Marienwerder mit seinen Anlagen beschlossen.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss per 31.12.2023 und in die Anlagen nehmen.

Der Jahresabschluss 2023 liegt im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
aus.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Marienwerder per 31.12.2023 wird hiermit gem. § 82 Abs.5 BbgKVerf öffentlich bekannt gemacht. 

Biesenthal, 25.03.2025

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Bilanz des Schulverbandes Sydow zum 31.12.2023
Aktiv 31.12.2022 31.12.2023

1 Anlagevermögen 1.664.299,52 € 2.343.995,81 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 48,00 € 927,71 €
1.2 Sachanlagevermögen 1.664.251,52 € 2.343.068,10 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 € 0,00 €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 979.257,94 € 957.898,60 €
1.2.3 Grundst. u.Bauten d. Infrastrukturverm.u.Sonstiger Sonderflächen 0,00 € 0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 € 0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 € 0,00 €
1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen u. technische Anlagen 1,00 € 1,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 102.480,95 € 100.608,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 582.511,63 € 1.284.560,05 €
1.3 Finanzanlagevermögen 0,00 € 0,00 €
1.3.1 Rechte an Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €
1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden 0,00 € 0,00 €
1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 € 0,00 €
1.3.6 Ausleihungen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.1 an Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.2 an verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.3 an Zweckverbände 0,00 € 0,00 €
1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
1.3.6.5 sonstige Ausleihungen 0,00 € 0,00 €
2. Umlaufvermögen 241.471,39 € 50.976,56 €
2.1. Vorräte 0,00 € 0,00 €
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung 0,00 € 0,00 €
2.1.2. sonstiges Vorratsvermögen 0,00 € 0,00 €
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 € 0,00 €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 € 25,04 €
2.2.1. Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist. 0,00 € 1,39 €
2.2.1.1. Gebühren 0,00 € 0,00 €
2.2.1.2. Beiträge 0,00 € 0,00 €
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge 0,00 € 0,00 €
2.2.1.4 Steuern 0,00 € 0,00 €
2.2.1.5 Transferleistungen 0,00 € 0,00 €
2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 € 1,39 €
2.2.1.7 Wertberichtig. auf Steuern, Transferlstg. u. sonst. öff./rechtl. Ford. 0,00 € 0,00 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen 0,00 € 23,65 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich 0,00 € 23,65 €
2.2.2.2 gegen Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 € 0,00 €
2.2.2.4 gegen Zweckverbände 0,00 € 0,00 €
2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen 0,00 € 0,00 €
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 €
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 € 0,00 €
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks 241.471,39 € 50.951,52 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 € 0,00 €

Gesamtbetrag Aktiv 1.905.770,91 € 2.394.972,37 €
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Passiv 31.12.2022 31.12.2023
1. Eigenkapital 11.985,71 € 106.562,03 €
1.1. Basis-Reinvermögen 0,00 € 0,00 €
1.2. Rücklagen aus Überschüssen 11.985,71 € 106.562,03 €
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 11.985,71 € 106.562,03 €
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 0,00 € 0,00 €
1.3. Sonderrücklagen 0,00 € 0,00 €
1.4. Fehlbetragsvortrag 0,00 € 0,00 €
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 0,00 € 0,00 €
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 0,00 € 0,00 €
2. Sonderposten 1.888.705,20 € 2.269.816,13 €
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 353.671,28 € 332.080,84 €
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 66.793,13 € 64.987,91 €
2.3. Sonstige Sonderposten 1.468.240,79 € 1.872.747,38 €
3. Rückstellungen 5.080,00 € 18.594,21 €
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 € 0,00 €
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 € 5.300,00 €
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 € 0,00 €
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 € 0,00 €
3.5. Sonstige Rückstellungen 5.080,00 € 13.294,21 €
4. Verbindlichkeiten 0,00 € 0,00 €
4.1. Anleihen 0,00 € 0,00 €
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 € 0,00 €
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 € 0,00 €
4.4. Verbindlichk. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 0,00 € 0,00 €
4.5. Erhaltene Zahlungen 0,00 € 0,00 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 € 0,00 €
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,00 € 0,00 €
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 € 0,00 €
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 0,00 € 0,00 €
4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 0,00 € 0,00 €
4.12. sonstige Verbindlichkeiten
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 € 0,00 €

Ist das Eigenkapital durch Fehlbeträge aufgebraucht, so ist der das Eigenkapital 
übersteigende Betrag am Schluss der Bilanz auf der Aktivseite unter „4. Nicht 
durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen
Gesamtbetrag Passiv 1.905.770,91 € 2.394.972,37 €

Bekanntmachung zum Jahresabschluss des Schulverbandes „Sydow“ zum 31.12.2023

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes „Sydow“ hat in ihrer Sitzung am 25.03.2025 gem. § 82 BbgKVerf über den Jahresabschluss per 31.12.2023 
des Schulverbandes mit seinen Anlagen beschlossen.

Jeder kann Einsicht in den Jahresabschluss per 31.12.2023 und in die Anlagen nehmen.

Der Jahresabschluss 2023 liegt im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme aus.

Der Jahresabschluss des Schulverbandes „Sydow“ per 31.12.2023 wird hiermit gem. § 82 Abs. 5 BbgKVerf öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, 02.04.2025

gez. Nedlin
Verbandsvorsteher
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1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 
Gemeinde Marienwerder

Gemäß § 70 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder vom 
10.04.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die bisher festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert: erlassen:

Festsetzung von bisher EUR erhöht (+)/
vermindert (-) um EUR um

und damit einschließlich 
Nachträgen festgesetzt auf EUR

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag

Erträge
Aufwendungen

davon:
– ordentliche Erträge
– ordentliche Aufwendungen
– außerordentliche Erträge
– außerordentliche Aufwendungen

Gesamtergebnis

4.203.800 €
4.518.900 €

4.203.800 €
4.518.900 €

0 €
0 €

-315.100 €

-39.800 €
-244.100 €

-39.800 €
-244.100 €

0 €
0 €

204.300 €

4.164.000 €
4.274.800 €

4.164.000 €
4.274.800 €

0 €
0 €

-110.800 €

2. im Finanzhaushalt der Gesamtbetrag

Einzahlungen
Auszahlungen

davon:
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

– Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
– Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln

4.519.900 €
4.712.500 €

3.859.400 €
4.061.300 €

660.500 €
561.000 €

0 €
90.200 €

-192.600 €

-71.000 €
-32.000 €

-39.000 €
-244.600 €

-32.000 €
212.600 €

0 €
0 €

-39.000 €

4.448.900 €
4.680.500 €

3.820.400 €
3.816.700 €

628.500 €
773.600 €

0 €
90.200 €

-231.600 €

§ 2, § 3, § 4 und § 5 
bleiben unverändert

Marienwerder, den 11.04.2025 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsvermerk

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 3 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 05.12.2024 unter dem Hinweis, dass die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung der Gemeinde Marienwerder für das Haushaltsjahr 2025, die in der Sitzung der Gemeindevertretersitzung am 10.04.2025 beschlossen 
wurde, in der Zeit von 

Dienstag, den 06.05.2025 bis Donnerstag, den 22.05.2025 

im Amt Biesenthal-Barnim, Berliner Straße 1, 16359 Biesenthal in der Kämmerei während der Dienststunden zur Einsichtnahme ausgelegt wird.

Biesenthal, den 11.04.2025

gez. A. Nedlin
Amtsdirektor
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Satzung über die Entschädigung und Ehrung der Angehörigen  
der Freiwilligen Feuerwehr des Amtes Biesenthal-Barnim 

(Entschädigungssatzung Freiwillige Feuerwehr)

Auf der Grundlage des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. März 2024 
(GVBl. I/24, [Nr. 10], S.,ber. [Nr. 38]) und in Verbindung mit § 27 Abs. 4 Gesetz 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des 
Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz-
gesetz – BbgBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 2004 
(GVBl. I/04, [Nr. 09], S. 197), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 9], S. 9) beschließt der Amtsausschuss 
des Amtes Biesenthal-Barnim am 11. Februar 2025 folgende Satzung:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Das Amt Biesenthal-Barnim ist Träger des örtlichen Brandschutzes (Trä-
ger).

(2) Die Entschädigungssatzung gilt für die ehrenamtlich Tätigen und die 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr des Trägers aus Absatz 1.

(3) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr des Trägers üben ihre Tä-
tigkeit ehrenamtlich aus.

(4) Die in dieser Satzung verwendeten Personenbezeichnungen gelten für 
weibliche, männliche und diverse Personen.

§ 2
Pauschale Aufwandsentschädigung

(1) Der Träger gewährt für die mit der ehrenamtlichen Funktion verbunde-
nen Auslagen folgende, pauschale Aufwandsentschädigung:
1. Amtswehrführer  150,00 € monatlich
2. 1. stellv. Amtswehrführer 100,00 € monatlich
3. 2. stellv. Amtswehrführer 100,00 € monatlich
4. 3. stellv. Amtswehrführer 100,00 € monatlich
5. Amtsjugendwart  60,00 € monatlich
6. stellv. Amtsjugendwart  50,00 € monatlich
7. Verantwortlicher A+E-Abteilung  10,00 € monatlich
8. Ansprechpartner Digitalfunk/
 Unterstützung Systemadministration   10,00 € monatlich
9. Ortswehrführer

a. Ortsfeuerwehr mit mind. 15 Funktionen  80,00 € monatlich
b. Ortsfeuerwehr unter 15 Funktionen  60,00 € monatlich

10. Stellvertretender Ortswehrführer
a. Ortsfeuerwehr mit mind. 15 Funktionen.  50,00 € monatlich
b. Ortsfeuerwehr unter 15 Funktionen  50,00 € monatlich

11. Zugführer/Gruppenführer
a. Zugführer  30,00 € monatlich
b. stv. Zugführer  25,00 € monatlich
c. Gruppenführer  20,00 € monatlich

12. Ortsjugendwart  50,00 € monatlich
13. stellv. Ortsjugendwart  25,00 € monatlich
14. Betreuer Kinderfeuerwehr   25,00 € monatlich
15. Ortsgerätewart

a. Ortsfeuerwehr mit mind. 15 Funktionen  20,00 € monatlich
b. Ortsfeuerwehr unter 15 Funktionen  10,00 € monatlich

16. Sicherheitsbeauftragte Ortswehr  5,00 € monatlich 
(2) Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 wird nach Maßgabe der 

entsprechenden Dienstanweisung nur gewährt, soweit die ehrenamtlich 
Tätigen die Funktion nach Absatz 1 ausüben und die damit verbundenen 
Aufgaben tatsächlich wahrnehmen.

(3) Die Anzahl der in § 2 Absatz 1 Nummer 1–7,9,10,12 und 13 aufgeführ-
ten Funktion ist entsprechend der Auflistung zu entnehmen. Die Anzahl 
der Funktionen nach Nummer 8, 11 und 14–16 ergeben sich wie folgt:
a. Ansprechpartner Digitalfunk/
 Unterstützung Systemadministration zwei Ansprechpartner im Amt
b. Zugführer  ein Zugführer Ortsfeuerwehr Biesenthal

c. stv. Zugführer ein stv. Zugführer Ortsfeuerwehr Biesenthal
d. Gruppenführer 

i. vier Gruppenführer Ortsfeuerwehr mit mind. 15 Funktionen 
ii. zwei Gruppenführer Ortsfeuerwehr unter 15 Funktionen

e. Betreuer Kinderfeuerwehr zwei Betreuer pro Kinderfeuerwehr 
f. Ortsgerätewart 

i. zwei Gerätewarte Ortsfeuerwehr mit mind. 15 Funktionen
ii. ein Gerätewart Ortsfeuerwehr unter 15 Funktionen

g. Sicherheitsbeauftragte
i. zwei Sicherheitsbeauftragte Ortsfeuerwehr 
 mit mind. 15 Funktionen
ii. ein Sicherheitsbeauftragter Ortsfeuerwehr unter 15 Funktionen

(4) Als Ortsfeuerwehren mit mindestens 15 Funktionen gelten die Orts-
feuerwehren/Standorte ab 15 zu besetzenden Funktionen nach Gefah-
renabwehrbedarfsplan mit entsprechend zugewiesener Einsatztechnik 
ohne Mannschaftstransportfahrzeuge. Alle anderen Ortsfeuerwehren/
Standorte gelten als Ortsfeuerwehren unter 15 Funktionen.

§ 3
Umfang, Zahlung und Wegfall der Aufwandsentschädigung

(1) Mit der pauschalen Aufwandsentschädigung nach § 2 dieser Satzung 
sind grundsätzlich alle mit der Funktion verbundenen Auslagen (Fahrt- 
und Reisekosten innerhalb des Zuständigkeitsbereiches, Telefon- und 
Portogebühren u. ä.) abgegolten. Fahrtkosten außerhalb des Zuständig-
keitsbereiches sind nach den Bestimmungen des Bundesreisekosten-
rechtes zu erstatten, sofern nicht von anderen Behörden (z. B. Landes-
schule und technische Einrichtung des Landes Brandenburg) die Kosten 
erstattet werden. 

(2) Die Zahlung der pauschalen Aufwandsentschädigung entfällt für den 
Zeitraum, in dem der Zahlungsempfänger nach § 2 dieser Satzung unun-
terbrochen länger als 3 Monate seine Funktion nicht ausübt. Erholungs-
urlaub und Krankheit bleiben hierbei außer Betracht.

(3) Übt der Stellvertreter des in Absatz 3 genannten Zahlungsempfängers 
dessen Amt länger als 3 Monate aus, steht ihm für die über die 3 Mo-
nate hinaus geleistete Stellvertretungsarbeit eine pauschale Aufwands-
entschädigung in Höhe des in § 2 dieser Satzung für den Vertretenen 
festgelegten Betrages zu.

(4) Auf Vorschlag des Amtswehrführers, ist dieser selbst betroffen, auf Vor-
schlag des stellvertretenden Amtswehrführers, kann den der Freiwilli-
gen Feuerwehr aus wichtigem Grund (z. B. säumige Dienstdurchführung 
u. ä.) die Zahlung der Aufwandsentschädigung durch den Träger versagt 
oder gekürzt werden.

(5)  Übt ein ehrenamtlich Tätiger der Freiwilligen Feuerwehr mehrere Füh-
rungsfunktionen mit einer pauschalen Aufwandsentschädigung nach § 2 
dieser Satzung aus, erhält er nur die jeweils höchste pauschale Auf-
wandsentschädigung. In den Fällen, in denen der ehrenamtlich Tätige 
eine Führungsfunktion und eine technische Funktion ausübt, erhält er 
für beide Funktionen die entsprechende Aufwandsentschädigung. Eine 
Doppelfunktion in Führungsfunktionen ist nach Möglichkeit zeitlich zu 
begrenzen und sollte nicht von längerer Dauer sein.

(6) Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung der nach die-
ser Satzung gezahlten Entschädigungen und Zuwendungen ist Sache 
des Empfängers.

§ 4
Verpflegung

(1) Bei Einsätzen zur Bekämpfung von Bränden, der technischen Hilfeleis-
tung und im Rahmen der Gefahrenabwehr, deren Dauer mindestens vier 
Stunden beträgt oder unter extremen Bedingungen erfolgen (insbeson-
dere Arbeiten bei besonderen Wetterlagen, beispielsweise Hitze, Käl-
te), werden an die am Einsatz beteiligten Angehörigen (Einsatzkräfte) 
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auf Anordnung des Einsatzleiters Speisen und Getränke ausgegeben. 
Der Höchstverpflegungssatz je Einsatzkraft beträgt maximal 15,00 € 
pro Tag. Die Kosten der Verpflegung nach Satz 1 werden in Höhe der 
tatsächlich entstandenen Kosten, maximal in Höhe des Höchstverpfle-
gungssatzes nach Satz 2 vom Träger erstattet. Das Vorliegen der Vor-
aussetzungen nach Satz 1 ist im Einsatzbericht der jeweiligen Lösch-
gruppe zu vermerken und bei Abrechnung dem Träger vorzulegen.

(2) Bei Übungen, Lehrgängen oder besonderen Veranstaltungen ab einer 
Dauer von vier Stunden, werden die Kosten für Speisen und Geträn-
ke in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, maximal in Höhe von 
15,00 € je Teilnehmer vom Träger erstattet. Bei Lehrgängen an der 
Kreisfeuerwehrschule werden die Verpflegungskosten, abweichend von 
Satz 1, in voller Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten erstattet.

§ 5
Einsatzentschädigung bei Einsätzen

(1) Bei Einsätzen der aktiven Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wird 
eine Entschädigung in Höhe von 5,00 € pro Einsatzkraft je Einsatz ge-
währt. Die Abrechnung der Dauer für Einsätze bei unvorhersehbaren 
Sonderlagen hat gebündelt zu erfolgen, d.h. von der Alarmierung des 
ersten Einsatzes einer Ortswehr bis zum Ende aller anfallenden Einsätze 
während dieser Lage.

(2) Als Einsatz gilt jede Alarmierung durch die Integrierte Regionalleitstelle 
NordOst (IRLS NordOst) und die Anordnung des Einsatzdienstes durch 
den Träger des Brandschutzes.

(3) Bei einem Einsatz über eine Dauer von mehr als vier Stunden erhalten 
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr eine zusätzliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 20 Euro. Die Erforderlichkeit ist durch den 
Amtswehrführer zu bestätigen.

(4) Aktive Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, welche nach der 
Alarmierung im Feuerwehrgerätehaus angetreten, jedoch nicht zum 
Einsatz ausgerückt sind, erhalten ebenfalls die Einsatzentschädigung.

(5) Die Entscheidung über den tatsächlichen Bedarf an Einsatzkräften ob-
liegt dem jeweiligen Einsatzleiter.

(6) Grundlage für die Zahlung der Entschädigung ist die Erfassung der Ein-
satzkräfte im Einsatzbericht.

§ 6
Entschädigung bei amtsinternen Ausbildungen

(1) Als amtsinterne Ausbildungen sind alle zentral durch die Amtswehrfüh-
rung organisierten Ausbildungsgänge auf Amtsebene zu verstehen (z. B. 
Grundausbildung Teil I und II; Motorkettensäge,…).

(2) Ausbilder bei amtsinternen Ausbildungen erhalten eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 10 Euro pro Ausbildungsstunde. Helfer bei 
amts internen Ausbildungen erhalten eine Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 5 Euro pro Ausbildungsstunde.

 
§ 7

Abrechnung und Zahlung der Entschädigung
(1)  Die Entschädigungen nach §§ 2, 4, 5 und 6 dieser Satzung sind perso-

nenbezogen.
(2) Die Entschädigungen nach §§ 2, 4 und 5 dieser Satzung werden viertel-

jährlich zum Quartalsende auf die Konten der Angehörigen und der eh-
renamtlich Tätigen der Freiwilligen Feuerwehr vom Träger überwiesen.

(3) Die Abrechnung erfolgt durch den Amtswehrführer oder die Ortswehr-
führer gegenüber dem Träger. Zum Nachweis der Berechtigung der gel-
tend gemachten Forderungen sind dem Träger entsprechende Belege 
vorzulegen.

(4) Die Abrechnung der geleisteten Ausbildungsstunden der Ausbilder und 
Helfer nach § 6 dieser Satzung erfolgt durch die Amtswehrführung ge-
genüber dem Träger des Brandschutzes.

§ 8
Dienstjubiläen

(1) Die Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr des Trägers kann durch 
folgende Zuwendungen gewürdigt werden:

1. 10 Jahre Zugehörigkeit 100,00 €
2. 20 Jahre Zugehörigkeit 100,00 €
3. 30 Jahre Zugehörigkeit 200,00 €
4. 40 Jahre Zugehörigkeit 200,00 €
5. 50 Jahre Zugehörigkeit 300,00 €
6. 60 Jahre Zugehörigkeit 300,00 €
7. 70 Jahre Zugehörigkeit 300,00 € 
 zzgl. eines Sachgeschenkes in Höhe der tatsächlichen entstandene 

Kosten, maximal 50,00 € und einer Urkunde des Trägers des örtli-
chen Brandschutzes.

8. Alle weiteren 5 Jahre 300,00 €
 zzgl. eines Sachgeschenkes in Höhe der tatsächlichen entstandenen 

Kosten, maximal 50,00 € und einer Urkunde des Trägers des örtli-
chen Brandschutzes.

(2)  Grundlage zur Zahlung der Zuwendung ist eine anerkannte Dienstzeit 
durch die entsprechende Bewilligungsbehörde des Landes Brandenburg.

§ 9
Zuschuss für die Kameradschaftspflege

(1) Zur Förderung der Kameradschaft und des Zusammenhaltes in der Frei-
willigen Feuerwehr wird zur Anerkennung der geleisteten Arbeit für in-
terne Veranstaltungen der Angehörigen (Aktive, Jugend und Ehrenmit-
glieder), des Amtskommandos und der Jugendwarte je Kamerad jährlich 
ein Zuschuss in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, maximal in 
Höhe von 10,00 € gewährt.

(2) Grundlage für die Bemessung der in Absatz 1 zur Verfügung gestellten 
finanziellen Mittel ist die detaillierte Aufstellung der Anzahl der Kame-
raden, mit Stichtag vom 31.12. eines jeden Kalenderjahres im Rahmen 
der Statistikmeldung. 

(3) Die Abrechnung der tatsächlich entstandenen Kosten erfolgt gegenüber 
dem Träger unter Vorlage entsprechender Belege.

(4) Auf Antrag durch den Verantwortlichen der Alters- und Ehrenabteilung 
oder der Amtswehrführung werden für sonstige der Kameradschafts-
pflege dienenden Unternehmungen der Alters- und Ehrenabteilung 
Haushaltsmittel in Höhe von jährlich max. 500 Euro zur Verfügung ge-
stellt.

§ 10
Tod eines Kameraden

(1) Bei Tod eines Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wird für eine Kar-
te an die Hinterbliebenen, ein Gesteck oder Kranz, ein Betrag in Höhe 
der tatsächlich entstanden Kosten, maximal in Höhe von 100,00 € ge-
währt.

(2) Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem Träger unter Vorlage entspre-
chender Belege.

§ 11
Ehrenhafte Verabschiedung aus Funktionen der Feuerwehr

und aus dem aktiven Dienst
(1) Für die ehrenhafte Verabschiedung aus Funktionen der Feuerwehr nach 

§ 2 dieser Satzung und aus dem aktiven Dienst, wird für Blumen und 
ein Sachgeschenk ein Betrag in Höhe der tatsächlichen entstandenen 
Kosten, maximal in Höhe von 50,00 € gewährt.

(2) Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem Träger unter Vorlage entspre-
chender Belege.

§ 12
Geburtstage

(1) Für die Geburtstage der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr werden 
Zuwendungen wie folgt gewährt:
1. zum 50. Geburtstag eine Glückwunschkarte und Blumen in Höhe der 

tatsächlich entstandenen Kosten, maximal in Höhe von 15,00 €,
2. zum 60. Geburtstag eine Glückwunschkarte, Blumen und ein Sach-

geschenk in Höhe der tatsächlich entstandenen Kosten, maximal in 
Höhe von 50,00 €.
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(2) Ab dem 65. Lebensjahr wird alle fünf Jahre entsprechend des Absatzes 
1 Nr. 2 verfahren.

(3) Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem Träger unter Vorlage entspre-
chender Belege.

§ 13
Besondere Leistungen in der Feuerwehr

(1) Besondere Leistungen einzelner Feuerwehrmitglieder können auf be-
gründeten Vorschlag der jeweiligen Ortswehrführung mit einer Zuwen-
dung in Form eines Sachgeschenkes in Höhe von max. 50,- € gewürdigt 
werden. Die Zuwendung ist je Kalenderjahr und Ortsfeuerwehr auf max. 
eine Zuwendung begrenzt.

(2) Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem Träger unter Vorlage entspre-
chender Belege.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.04.2025 in Kraft. 

Biesenthal, den 11.02.2025

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung

Die 

Satzung über die Entschädigung und Ehrung der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
des Amtes Biesenthal-Barnim (Entschädigungssatzung Freiwillige Feuerwehr)

beschlossen in der öffentlichen Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim am 11.02.2025 wird im „Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Bar-
nim“ Nr. 4, 35. Jahrgang am 29.04.2025 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 12.02.2025

gez. Nedlin
Amtsdirektor 

3. Änderung der Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Gemeinde Marienwerder  
– Hallenordnung – vom 30. Juni 2011, zuletzt geändert am 22.02.2024 

Aufgrund von §§ 3 Abs.1, 28 Abs.1 Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, 
[Nr. 18], S. 6), beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Marien-
werder folgende Änderung der Ordnung über die Nutzung der Sporthalle 
der Gemeinde Marienwerder – Hallenordnung – vom 30. Juni 2011, zuletzt 
geändert am 22.02.2024 

Art. 1 
§ 6 Absatz 2 der Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Gemeinde 
Marienwerder – Hallenordnung – vom 30. Juni 2011, zuletzt geändert am 
22.02.2024, wird wie folgt neu gefasst: 

(2)  Die Sporthalle steht den Nutzern von Montag bis Freitag entsprechend 
dem Hallenbelegungsplan zur Verfügung und ist bis spätestens 22.00 
Uhr zu verlassen. 

 Die Nutzung der Sporthalle an Samstagen ist in der Zeit von 9.00–18.00 
Uhr möglich.

Art.2 
Die 3. Änderung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

ausgefertigt: 

Marienwerder den 20.03.2025 

gez. Nedlin 
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung

Die 3. Änderung der Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Gemeinde Marienwerder – Hallenordnung vom 30. Juni 2011, zuletzt geändert am 
22.02.2024
beschlossen in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder am 20.03.2025 wird im Amtsblatt des Amtes Biesenthal-Barnim 
Nr. 4, Jahrgang Nr. 35 am 29.04.2025 öffentlich bekannt gemacht.

Marienwerder den 21.03.2025

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Widmungsverfügung

In der Stadt Biesenthal erhalten nachstehende Verkehrsflächen, gemäß § 6 
Absatz 1 des Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl. I/09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 Absatz 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. 
I/24, [Nr. 10], S. 79) die Eigenschaft einer öffentlichen Straße und werden 
der Allgemeinheit für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung gestellt.

Lagebezeichnung:
Bebauungsplangebiet Pappelallee, „Pappelallee“
Gemarkung Biesenthal, Flur 7, Flurstück 1588 und 1594 
Die Lage der zu widmenden Flächen (Flurstücke) ist in der Anlage dargestellt.

Festsetzungen:

1.  Klassifizierung: Die vorstehenden Straßen sind Gemeindestraßen ge-
mäß § 3 Abs. 1 Ziffer 3 i. V. m. § 3 Abs. 4 Nr. 2 des BbgStrG.

2.  Funktion: Anliegerstraße 

3.  Träger der Straßenbaulast: Stadt Biesenthal

4.  Widmungsbeschränkungen: Die Widmung erfolgt mit der Maßgabe, 
dass der Nutzerkreis im Bereich des Flurstücks 1588 auf die Anlieger 
und die Nutzung im Bereich des Flurstücks 1594 als Fuß- und Radweg 
beschränkt ist.

5.  In-Kraft-Treten: Die Widmung tritt mit der Veröffentlichung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift im Amt Biesenthal-Barnim, Der Amtsdirektor, Berliner Str. 1 in 
16359 Biesenthal einzulegen.

Biesenthal, den 11.04.2025

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung

Die Widmung der Gemeindestraße „Pappelallee“ wird im Amtsblatt für das Amt Biesenthal-Barnim, Ausgabe Nr. 04/2025, Jahrgang Nr. 35, am 
29.04.2025 öffentlich bekannt gemacht.

Biesenthal, den 11.04.2025

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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An alle Landeigentümer der Gemarkung Biesenthal

Am 26.04.2025 und am 03.05.2025 wird in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr in 
der Mensa der Grundschule am Pfefferberg in Biesenthal, Bahnhofstra-
ße 9–12 die Jagdpacht ausgezahlt.
Hinsichtlich des Eigentümernachweises bitten wir um die Vorlage eines ak-
tuellen Grundbuchauszuges. Bei Eigentümergemeinschaften ist eine rechts-
verbindliche Bevollmächtigung der übrigen Miteigentümer vorzulegen.

Die Auszahlung gilt auch für die Landeigentümer aus der Gemarkung La-
deburg (Flur 1), die vom Abrundungsbescheid der Unteren Jagdbehörde 
betroffen sind.

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Biesenthal

Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Ruhlsdorf  
zu den Beschlüssen der Mitgliederversammlung vom 25.03.2025

Die Jagdgenossen haben einen Haushaltplan für das Jagdjahr 2025/2026, 
die Auszahlung des Reinertrages aus der Jagdnutzung für das Jagdjahr 
2024/2025, die Mandatierung eines Anwaltes für die Verhandlungen/das 
Verfahren mit den Pächtern des Jagdbogens 2, den Abschluss eines neuen 
Pachtvertrages für den Jagdbogen 1 und den Wechsel eines Pächters im 

Jagdbogen 1 beschlossen. Die Beschlüsse und das jeweilige Abstimmungs-
ergebnis sind beim Vorstand der Jagdgenossenschaft einsehbar.

Der Vorstand

Einladung der Jagdgenossenschaft Tempelfelde

Am Mittwoch, dem 14.05.2025, um 18. 00 Uhr findet im Versammlungs-
raum auf dem Hof Kühne (bitte die Zufahrt von der Kastanienstraße aus 
nutzen) die diesjährige Genossenschaftsversammlung statt.

Tagesordnung
1.) Eröffnung und Begrüßung
2.) Bericht des Vorstandes
3.) Bericht der Kassenführerin
4.) Bericht der Kassenprüferin
5.) Entlastung des Vorstandes
6.) Wahl des Kassenprüfers
7.) Beschluss über die Auszahlung des Reinertrages (gem. Beschluss 5/91)

8.) Beschluss über die Neuverpachtung der Jagdpacht für den Jagdbogen 
West

9.) Sonstiges

Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind Kraft Gesetz alle Eigentümer oder 
Nutznießer, jedoch nicht Pächter, der Grundflächen der Gemarkung Tempel-
felde, auf denen die Jagd ausgeübt werden darf. Als Nachweis ist, wenn 
nicht bereits erfolgt, ein aktueller Grundbuchauszug und auch ggf. eine Voll-
macht beim Vorstand vor Versammlungsbeginn vorzulegen.

Christoph Kühne, Jagdvorsteher

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung Klobbicke

Hiermit werden alle Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Klobbicke zu 
der am 30.05.2025 um 18 Uhr im Gemeindebüro Tuchen stattfindenden 
Versammlung recht herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1  Eröffnung und Begrüßung 
2  Abstimmung über die Tagesordnung 
3  Bericht des Jagdvorstandes
4  Kassenbericht 2023
5  Entlastung des Vorstandes 

 6  Entlastung des Kassenführers
 7  Vorstellung der Bewerber/-innen zum/zur neuen Jagdvorsteher/-in
 8  Wahl des/der neuen Jagdvorsteher/-in
 9  Bericht des Jagdpächters
10  Sonstiges 
11  Beendigung der Versammlung 

Im Auftrag 
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Klobbicke 

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —
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Sonstige ortsübliche Bekanntmachungen und mitteilungen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal  
vom 10.04.2025

Beschluss Nr. 7/2025
Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates
Beschlusstext
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal benennt folgen-

de Personen als Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Biesenthal:

 Sylvina Lampe; Dagmar Hüske; Jörg Weprajetzky; Achim Bartsch

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die 
Stadt Biesenthal zu handeln. 

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 8/2025
Benennung einer Behindertenbeauftragten für die Stadt Biesenthal 
Beschlusstext
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal benennt folgen-

de Person als Behindertenbeauftragte der Stadt Biesenthal: 

 Frau Andrea Luplow

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die 
Stadt Biesenthal zu handeln. 

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 11/2025
Öffentliche Widmung der Straße „Pappelallee“ im Bebauungsplan-
gebiet „Pappelallee“
Gemarkung Biesenthal, Flur 7, Flurstücke 1588 und 1594 
Beschlusstext
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beschließt, 

die im Bebauungsplan „Pappelallee“ festgesetzten Verkehrsflächen, 
Flurstück 1588 und Flurstück 1594 der Flur 7 der Gemarkung Biesent-
hal, gem. § 6 des Brandenburgischen Straßengesetzes (BbgStrG) dem 
öffentlichen Verkehr zu widmen. Betroffen von der Widmung sind fol-
gende Flächen in der Gemarkung Biesenthal, Flur 7, Flurstücke 1588 und 
1594. Die Flächen sind in dem als ANLAGE 2 beigefügten Kartenaus-
schnitt rot schraffiert dargestellt.

2. Die Einstufung der gewidmeten Flächen des Flurstücks 1588, Flur 7, 
Gemarkung Biesenthal, erfolgt als Gemeindestraße – Funktion: Anlie-
gerstraße (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 3 Abs. 4 Nr. 2 BbgStrG). Das Flurstück 
1594, Flur 7 wird als Geh- und Radweg festgesetzt.

3. Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Biesenthal.
4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Stadt Biesenthal zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 12/2025
Änderung der Satzung über den Kostenersatz für Grundstückszufahr-
ten der Stadt Biesenthal vom 20. Oktober 2005 
– Beschluss vertagt

Beschluss Nr. 14/2025
Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel für Planungsleistungen ei-
ner Fußgänger-Bedarfs-Lichtzeichenanlage (FSA) im Bereich Wull-
winkel L200 und entsprechender Nebenanlagen 
Beschlusstext
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal beauftragt die 

Amtsverwaltung mit der Planung in den Leistungsphasen 1 bis 4 einer 
Fußgänger-Bedarfs-Lichtzeichenanlage im Siedlungsbereich Wullwinkel 
über die L200 für das Leistungsbild nach § 45 HOAI (Verkehrsanlagen) 
und den Abschluss einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung mit 
dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

2. Im Zuge der Planung zu 1. ist die Neuerrichtung von Nebenanlagen 
(Gehweg, Beleuchtung und tlw. Einrichtung Buswartebereich) mit zu 
berücksichtigen.

3. Der Amtsdirektor wird bereits jetzt ermächtigt, eine diesbezügliche 
Vereinbarung im Sinne der Stadt Biesenthal mit dem Landesbetrieb 
Straßenwesen Brandenburg für die Planungsleistungen abzuschließen.

4. Da Planungsmittel für die Maßnahme im Haushalt der Stadt Biesenthal 
in 2025 nicht zur Verfügung stehen, beschließt die Stadtverordneten-
versammlung die Bereitstellung außerplanmäßiger Auszahlungen auf 
der Buchungsstelle 54.1.01/0690.785100. Die Deckung erfolgt aus der 
Buchungsstelle 54.1.01/0690.681100 sowie aus Kassenmitteln.

5. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Stadt Biesenthal zu handeln.

– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 10/2025
Pachtangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 15/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 16/2025
Rechtsangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 10.04.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in der 
Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim,  Berliner Str. 1, 16359 Bie-
senthal, Fachbereich Zentrale Dienste / Finanzen – Sitzungsdienst – Zimmer 
204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder 
vom 10.04.2025

Beschluss Nr. 8/2025
1. Nachtragshaushalt 2025
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 in der vorliegenden 
Form (Anlage).
– Beschluss angenommen

Marienwerder, 10.04.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow 
vom 07.04.2025

Beschluss Nr. 2/2025
Sieben von gemeindeeigenen, kompostierbaren Abfällen auf dem 
Ablageplatz Melchow 
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt: 
 Der Firma:
 Kiesewetter GmbH, Lebbiner Straße 24,15859 Storkow den Zuschlag 

für das Sieben von 500 m³ gemeindeeigenen, kompostierbaren Abfällen 
auf dem Ablageplatz Melchow, zu einem Auftragswertpreis in Höhe von 
5.593,93 € inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, zu erteilen.

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Melchow zu handeln. 

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 3/2025
Änderung Zuwendungszweck Zuschuss SV Melchow/Grüntal e. V. 
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung Melchow beschließt die Änderung des Zuwen-

dungszweckes des Zuschusses an den SV Melchow/Grüntal e. V. gemäß 
Antrag vom 08.03.2025 für die Anschaffung von zwei mobilen Großfeld-
toren für den Trainings- und Spielbetrieb auf dem Sportplatz Grüntal.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, die 
notwendigen Schritte einzuleiten. 

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 4/2025
Kündigung des Winterdienstvertrages zum maschinellen Winter-
dienst auf den Straßen der Gemeinde Melchow
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt, den be-

stehenden Vertrag über den Winterdienst auf öffentlichen Straßen der 
Gemeinde Melchow für 4 Jahre (Festlaufzeit) zzgl. einer einmaligen 
einjährigen Verlängerungsoption mit der Firma 

 Torsten Rahlf GmbH

 Mehrower Dorfstraße 1
 16356 Ahrensfelde OT Mehrow
 
 fristgerecht zur Winterdienstsaison 2026/2027 zu kündigen.
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Melchow zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 5/2025
Beschaffung eines Radladers für die Gemeindearbeiter der Gemein-
de Melchow
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow beschließt:
1.  Die Amtsverwaltung wird beauftragt ein Vergabeverfahren zum Kauf 

eines Radladers, gemäß den gemeinsam abgestimmten Mindestanfor-
derungen/Leistungskriterien, durchzuführen.

2.  Den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung zur Bereitstellung der not-
wendigen finanziellen Mittel.

3. Nach erfolgter Ausschreibung wird das wirtschaftlichste Angebot der 
Gemeindevertretung zum Beschluss vorgelegt.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Melchow zu handeln.

– Beschluss zurückgestellt

Melchow, 07.04.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
vom 03.04.2025

Beschluss Nr. 6/2025
Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan (vBP) “ 
PV-Anlage Sydower Fließ“
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark 

Grüntal“ nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 12 BauGB zur Schaffung planungs-
rechtlicher Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwick-

lung einer PV-Anlage in der Gemarkung Grüntal, Flur 4, Flurstücke 168, 
187–190. Mit der Aufstellung des vBP wird gleichzeitig der Flächennut-
zungsplan im sog. „Parallelverfahren“ gem. § 8 Abs.3 BauGB geändert. 
Der Geltungsbereich ist in der Anlage 2 dargestellt.

2. Für die Belange des Umweltschutzes ist gem. § 2 Abs. 4 BauGB eine 
Umweltprüfung durchzuführen.

3. Zur Sicherung des Planverfahrens, seiner Durchführung und der Kosten-
übernahme ist zwischen der Gemeinde Sydower Fließ und dem privaten 
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Vorhabenträger ein städtebaulicher Vertrag abzuschließen.
4. Der Bebauungsplan wird unter dem Titel „Solarpark Grüntal“ geführt, 

die Anpassung des FNP als 5. Änderung.
5. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 7/2025
Aufhebung Sperrvermerk – finanzielle Mittel für den Erwerb von 
Sachanlagevermögen Haushaltsstelle 55.1.01/0531.783100
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt die Auf-

hebung des Sperrvermerks in der Haushaltsstelle 55.1.01/0531.783100 
– Auszahlung für den Erwerb beweglichen Vermögens

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im 
 Namen der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 9/2025
Änderung Zuwendungszweck Zuschuss SV Melchow/Grüntal e. V.
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung Sydower Fließ beschließt die Änderung des 

Zuwendungszweckes des Zuschusses an den SV Melchow/Grüntal e. V. 
gemäß Antrag vom 09.03.2025 für die Errichtung eines Barriere-Sys-
tems mit Halterung für Bandenwerbung für die Spielfeldumrandung auf 
den Sportplatz Grüntal 

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, die 
notwendigen Schritte einzuleiten. 

– Beschluss zurückgestellt

Beschluss Nr. 10/2025
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zum Bauantrag
„Errichtung und Betrieb eines Netzanschlussportals für das Umspann-
werk Heckelberg“, Gemarkung: Tempelfelde, Flur 6, Flurstück 194 
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:

1. Zu dem Bauantrag „Errichtung und Betrieb eines Netzanschlussportals 
für das Umspannwerk Heckelberg“, Gemarkung: Tempelfelde, Flur 6, Flur-
stück 194 wird das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Sydower Fließ zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 11/2025
Beantragung einer Geschwindigkeitsbegrenzung (70 km/h) für die 
Verbindungsstraße von Grüntal nach Melchow, Am Postweg, Ge-
meinde Sydower Fließ, Gemarkung Grüntal, Flur 3, Flurstück 169
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ beschließt:
1. die Beantragung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h auf 

der Verbindungsstraße zwischen Grüntal und Melchow, Am Postweg
2. der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Namen 

der Gemeinde Sydower Fließ alle notwendigen Schritte einzuleiten.
– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 8/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Sydower Fließ, 03.04.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin 
vom 01.04.2025

Beschluss Nr. 4/2025
Aufhebung Sperrvermerk – finanzielle Mittel für den Erwerb von 
Sachanlagevermögen Haushaltsstelle 55.1.01/0600.783100
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt die Aufhe-

bung des Sperrvermerks in der Haushaltsstelle 55.1.01/0600.783100 – 
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Vermögens

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Na-
men der Gemeinde Breydin zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 5/2025
Vergabe der Leistung Erarbeitung Ortsentwicklungskonzept für die 
Gemeinde Breydin 
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin beschließt: 
1. Den Auftrag für die Leistung Erarbeitung der Ortsentwicklungskonzep-

tion für die Gemeinde Breydin ist an das Unternehmen mit dem wirt-
schaftlichsten Angebot

 ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH
 Grünberger Straße 26c, 10245 Berlin
 in Höhe von 21.846,26 € (brutto) zu erteilen.
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Breydin zu handeln und alle erforderlichen Schritte 

zur Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
– Beschluss angenommen
Beschluss Nr. 6/2025
Erweiterungsbau Kita „Schloßgeister“ in modularer Holzbauweise 
– Nachtrag 1.1 „Neubau Abwasser Sammelanlage und Abbruch alte 
Abwassersammelanlage
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin bestätigt den 1.1 

Nachtrag „Neubau Abwasser Sammelanlage und Abbruch alte Ab-
wassersammelanlage“ der Firma MAX Holzbau GmbH in Höhe von 
14.823,50 EUR netto bzw. 17.639,97 EUR brutto.

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Breydin zu handeln.

– Beschluss abgelehnt

Breydin, 01.04.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 
vom 27.03.2025

Beschluss Nr. 8/2025
Schaffung von Kapazitäten zur Hort-Betreuung in Rüdnitz
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt:
1. ab 01.08.2025 dauerhaft die Betreuung von Grundschulkindern im Hort 

anzubieten,
2. die Anzahl der Hortplätze auf max. 15 festzulegen,
3. diese Entscheidung aufzuheben, wenn bis 30.06.2025 nicht die Nutzung 

von mindestens 10 Plätzen vertraglich zwischen der Gemeinde und den 
Personensorgeberechtigten vereinbart werden,

4. den Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim zu beauftragen, für die 
Gemeinde Rüdnitz zu handeln.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 14/2025
Aufhebung des Sperrvermerks für die Grillecke im Creatimus Rüd-
nitz und Auftragserteilung
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt die Auf-

hebung des Sperrvermerkes für die Haushaltsstelle 19 36.6.01/0387. 
785300 – Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen.

2. Der Auftrag für die Bauleistung zur Ertüchtigung der für die Grillecke 
vorgesehenen Fläche ist an das Unternehmen

 Rico Groth
 An der einsamen Kiefer 28
 16321 Bernau
 mit den wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 6.730,64 € zu erteilen.
3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt für die 

Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 15/2025
Beauftragung der Firma STS GmbH für die Erschließung der 5 ge-
meindeeigenen Grundstücke (FS 135 TF1 – 5) Bergstr./Alte Heerstr. 
in der Gemeinde Rüdnitz 
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz beschließt: 
1. Den Auftrag für die Vorstreckungen der Trink- und Abwasserleitungen 

ist an die Firma

 STS Schwedter Tief- und Straßenbau GmbH
 Neuer Friedhof 11–12
 16303 Schwedt/Oder 
 mit dem Angebot in Höhe von 10.867,50 € (brutto) zu erteilen.
 
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-

men der Gemeinde Rüdnitz zu handeln.
– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. 10/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 11/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 12/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 13/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Rüdnitz, 27.03.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse des Hauptausschusses der SVV der Stadt Biesenthal 
vom 27.03.2025

Beschluss Nr. H 1/2025
Interimsvergabe Dienstleistungskonzession zur Herstellung, Lie-
ferung und Ausgabe von Mittagsverpflegung der Grundschule „Am 
Pfefferberg“ der Stadt Biesenthal zum 01.04.2025 
Beschlusstext
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung Biesenthal beschließt:
1. Den Auftrag für die Verpflegungsleistung in der Grundschule „Am Pfef-

ferberg“ im Rahmen einer Interimsvergabe ab dem 01.04.2025 bis zum 
Abschluss des Verfahrens vor der Vergabekammer und der Neuvergabe 
in einem ordnungsgemäßen Vergabeverfahren dem Unternehmen

 Sunshine Catering Service GmbH
 Gewerbestraße 32
 15366 Hoppegarten
 mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 3,10 € (netto)/3,69 € 

(brutto) je Essen zu erteilen.
2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt im Na-

men der Stadt Biesenthal zu handeln und alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

NÖ

Beschluss Nr. H 2/2025
Grundstücksangelegenheiten 
– Beschluss angenommen

Biesenthal, 27.03.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Beschlüsse der Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow 
vom 25.03.2025

Beschluss Nr. 1/2025
Jahresabschluss per 31.12.2023 
Beschlusstext
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow beschließt den ge-
prüften Jahresabschluss des Schulverbandes Sydow per 31.12.2023.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 2/2025
Entlastung des Verbandsvorstehers zum Jahresabschluss 2023 
Beschlusstext
Die Verbandsversammlung beschließt, dem Verbandsvorsteher gem. § 80 
Abs. 4 BbgKVerf die uneingeschränkte Entlastung zum Jahresabschluss 2023 
zu erteilen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 3/2025
Interimsvergabe Dienstleistungskonzession zur Herstellung, Liefe-
rung und Ausgabe von Mittagsverpflegung der Grundschule Grüntal 
des Schulverbandes Sydow ab dem 01.04.2025 
Beschlusstext
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow beschließt:
1. den Auftrag für die Verpflegungsleistung in der Grundschule Grüntal im 

Rahmen einer Interimsvergabe ab dem 01.04.2025 bis zum Abschluss 
des Verfahrens vor der Vergabekammer und der Neuvergabe in einem 
ordnungsgemäßen Vergabeverfahren dem Unternehmen

 Sunshine Catering Service GmbH
 Gewerbestraße 32
 15366 Hoppegarten
 mit dem wirtschaftlichsten Angebot in Höhe von 3,10 € (netto)/3,69 € 

(brutto) je Essen zu erteilen.
2. Der Verbandsvorsteher des Schulverbandes Sydow wird beauftragt alle 

erforderlichen Schritte zur Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 4/2025
Bewilligung von außerplanmäßigen Aufwendungen für die Umbau-
maßnahme im Klassenraum 308 für eine Akustikdecke

Beschlusstext
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow beschließt:
1. die außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 € für die 

Umbaumaßnahme der Akustikdecke im Raum 308 zur Verfügung zu stellen.
2. Die außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 15.000 € der Buchungs-

stelle 21.1.01.521110 werden aus Kassenmitteln zur Verfügung gestellt. 
3. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, im Namen des Schulverbandes 

Sydow zu handeln und alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des 
Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 5/2025
Durchführung der Maßnahme energetische Sanierung Sockel, 
Neubau Treppe und Vordach im Eingangsbereich der Grundschule 
Grüntal
Beschlusstext
Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Sydow beschließt:
1. die Baumaßnahme energetische Sanierung Sockel, Neubau Eingangs-

treppe und Vordach zu planen und umzusetzen. 
2. die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie für das 

Kreisentwicklungsbudget des Landkreis Barnim für strukturschwächere 
Räume 2025/2026.

3. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt im Namen des Schulverbandes 
Sydow zu handeln und alle erforderlichen Schritte zur Umsetzung des 
Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Sydower Fließ, 25.03.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Verbandsvorsteher

Beschlüsse des Amtsausschusses des Amtes Biesenthal-Barnim 
vom 24.03.2025

Beschluss Nr. 9/2025
Vergabeermächtigung für Fachplaner Geotechnik nach HOAI für 
Neubau Verwaltungsstandort Amt Biesenthal-Barnim
Beschlusstext
Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim beschließt:
1. den Zuschlag zum Los-10 „Planungsleistung Geotechnik nach HOAI“ 

für den Neubau Verwaltungsgebäude Amt Biesenthal-Barnim auf das 
wirtschaftlichste Angebot nach Durchführung eines ordnungsgemäßen 
Vergabeverfahrens zu erteilen.

2. Der Zuschlag (Auftragserteilung) erfolgt durch Abschluss eines Pla-
nungsvertrags. Zur Wirksamkeit der Verträge sind jeweils zwei zur Ver-
tretung berechtigte Unterschriften notwendig.

3. Der Amtsdirektor wird verpflichtet, in der nächsten Sitzung des Amts-
ausschusses über die erfolgten Einzelvergaben zu berichten und die 
Vergabeakten bei Bedarf und im Rahmen der vergaberechtlichen Zuläs-
sigkeit offen zu legen.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im 
Namen des Amtes Biesenthal-Barnim alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung dieses Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 10/2025
Vergabeermächtigung für Fachplaner Bauphysik – Wärmeschutz 
und Energiebilanzierung nach HOAI für Neubau Verwaltungsstand-
ort Amt Biesenthal-Barnim
Beschlusstext
Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim beschließt:
1. den Zuschlag zum Los-06 „Planungsleistung Bauphysik Wärmeschutz 

und Energiebilanzierung nach HOAI“ für den Neubau Verwaltungsge-
bäude Amt Biesenthal-Barnim auf das wirtschaftlichste Angebot nach 
Durchführung eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens zu erteilen.

2. Der Zuschlag (Auftragserteilung) erfolgt durch Abschluss eines Pla-
nungsvertrags. Zur Wirksamkeit der Verträge sind jeweils zwei zur Ver-
tretung berechtigte Unterschriften notwendig.

3. Der Amtsdirektor wird verpflichtet, in der nächsten Sitzung des Amts-
ausschusses über die erfolgten Einzelvergaben zu berichten und die 
Vergabeakten bei Bedarf und im Rahmen der vergaberechtlichen Zuläs-
sigkeit offen zu legen.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im 
Namen des Amtes Biesenthal-Barnim alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung dieses Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen
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Beschluss Nr. 11/2025
Vergabeermächtigung für Fachplaner Bauphysik – Bau- und Raumakus-
tik nach HOAI für Neubau Verwaltungsstandort Amt Biesenthal-Barnim
Beschlusstext
Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim beschließt:
1. den Zuschlag zum Los-07 „Planungsleistung Bauphysik Bauakustik und 

Raumakustik nach HOAI“ für den Neubau Verwaltungsgebäude Amt Bie-
senthal-Barnim auf das wirtschaftlichste Angebot nach Durchführung 
eines ordnungsgemäßen Vergabeverfahrens zu erteilen.

2. Der Zuschlag (Auftragserteilung) erfolgt durch Abschluss eines Pla-
nungsvertrags. Zur Wirksamkeit der Verträge sind jeweils zwei zur Ver-
tretung berechtigte Unterschriften notwendig.

3. Der Amtsdirektor wird verpflichtet, in der nächsten Sitzung des Amts-
ausschusses über die erfolgten Einzelvergaben zu berichten und die 
Vergabeakten bei Bedarf und im Rahmen der vergaberechtlichen Zuläs-
sigkeit offen zu legen.

4. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im 
Namen des Amtes Biesenthal-Barnim alle erforderlichen Schritte zur 
Umsetzung dieses Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 12/2025
Prüfung und Wartung von Löschwasserentnahmestellen
Beschlusstext
Der Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim beschließt:
1. die Leistungen zur Prüfung und Wartung der Löschwasserentnahmestel-

len neu auszuschreiben und entsprechend den Submissionsergebnissen 
dem wirtschaftlichsten Angebot den Zuschlag zu erteilen. 

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, für das 
Amt Biesenthal-Barnim zu handeln.

– Beschluss angenommen

Biesenthal, 24.03.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor

Beschlüsse der Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder 
vom 20.03.2025

Beschluss Nr. 3/2025
Jahresabschluss per 31.12.2023
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt 

den geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Marienwerder 
per 31.12.2023.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 4/2025
Entlastung des Amtsdirektors zum Jahresabschluss 2023
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt, dem 
Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim gem. § 82 BbgKVerf die 

uneingeschränkte Entlastung 
zum Jahresabschluss 2023 

zu erteilen. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 1/2025
Beschluss zur Übertragung von Mehrerträgen zur Deckung von über-
planmäßigen Aufwendungen für Veranstaltungen der Gemeinde Ma-
rienwerder
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung Marienwerder erteilt Zustimmung zur Übertra-
gung von erwirtschafteten Mehrerträgen in den Haushaltsstellen 20.28. 
1.01.414700, 20.28.1.01.414800, 20.28.1.01.446100 und 20.35.1.01.414800 
in Höhe von insgesamt 11.122,57 Euro in die Haushaltsstelle 20.28.1.01. 
527100 zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen für Veranstaltun-
gen der Gemeinde Marienwerder. 
Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Namen 
der Gemeinde Marienwerder zu handeln. 
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 2/2025
3. Änderung der Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Ge-
meinde Marienwerder – Hallenordnung vom 30. Juni 2011
Beschlusstext
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die 3. Än-
derung zur Ordnung über die Nutzung der Sporthalle der Gemeinde Marien-

werder in geänderter Form in der beigefügten Fassung.
– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 5/2025
Teilaufhebung Sperrvermerk – Buchungsstelle 42.4.01.524100 
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beschließt die 

Teilaufhebung des Sperrvermerks in der Buchungsstelle 42.4.01.524100 
in Höhe von 20.000,00 €.

2. Über die weiteren veranschlagten Mittel in Höhe von 9.600 € bleibt der 
Sperrvermerk bestehen und es darf erst nach gesonderter Beschlussfas-
sung durch die Gemeindevertretung darüber verfügt werden. 

3. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im 
Namen der Gemeinde Marienwerder zu handeln und alle erforderlichen 
Schritte zur Umsetzung des Beschlusses durchzuführen.

– Beschluss angenommen

Beschluss Nr. 6/2025
Beauftragung eines Gutachtens zur Vorerkundung der Ausbreitung 
der Altlastenkontamination im Bereich des Bebauungsplangebietes 
„Marienland“ 
Beschlusstext
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder beauftragt die 

Amtsverwaltung mit der Ausschreibung eines fachlich geeigneten Pla-
nungsbüros zur Erstellung eines Altlastengutachtens (Gutachten zur 
Vorerkundung) für das Plangebiet „Marienland“. 

2. Der Amtsdirektor des Amtes Biesenthal-Barnim wird beauftragt, im Na-
men der Gemeinde Marienwerder zu handeln.

– Beschluss angenommen

Marienwerder, 20.03.2025

Die Beschlüsse der öffentlichen Sitzungen können zu den Sprechzeiten in 
der Amtsverwaltung des Amtes Biesenthal-Barnim, Berliner Str. 1, 16359 
Biesenthal, Fachbereich Zentrale Dienste/Finanzen – Sitzungsdienst – Zim-
mer 204 eingesehen werden. 

gez. Nedlin
Amtsdirektor
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Ab 1. Mai 2025 dürfen Passbilder nur noch  
digital erstellt werden
Fotos auf Papier bzw. ausge-
druckte Lichtbilder für Pässe 
und Personalausweis können 
nicht mehr angenommen wer-
den – darauf weist das Bundes-
innenministerium des Innern 
und für Heimat (BMI) aktuell 
noch einmal hin. Das heißt, Fo-
tos für Reisepässe und Personal-
ausweise werden ab 1. Mai 2025 
nur noch in digitaler Form ak-
zeptiert. 
(Gescannte) Papierfotos, selbst 
aufgenommene Bilder oder 
Ausdrucke können nach dem 
30.  April nicht mehr angenom-
men werden. Das Bundesinnen-
ministerium will auf diesem 
Wege Manipulation vorbeugen, 
die Abgabe von ausschließlich 
biometrischen Passbildern si-
chern und die Digitalisierung 
im Pass- und Ausweiswesen vo-
rantreiben.
Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 PassG 
i. d. F. v. 01.05.2025 und § 9 Abs. 
3 Satz 3 PAuswG i.  d.  F. v. 
01.05.2025 ist das Lichtbild 
nach Wahl der antragstellen-
den Person
•	durch	 einen	 Dienstleister	

elektronisch zu fertigen und 
im Anschluss von diesem 
durch ein sicheres Verfahren 
an die Pass-/Personalausweis-
behörde zu übermitteln oder

•	durch	die	Pass-/Personalaus-
weisbehörde elektronisch zu 
fertigen, sofern die Behörde 
über Geräte zur Lichtbildauf-
nahme verfügt.

In der Pass- und Meldebehörde 

des Amtes Biesenthal-Barnim 
steht ab dem 01.05.2025 eine 
entsprechende Kamera bereit, 
um digitale Bilder aufnehmen 
und verarbeiten zu können. Hier-
bei handelt es sich um ein Hand-
held Gerät, welches insbesonde-
re auch genutzt werden kann, 
um Bilder von Säuglingen und 
Kleinkindern z. B. in der Baby-
schale oder Kinderwagen zu er-
stellen. Die Mitarbeiterin prüft 
sofort die Bildqualität und über-
trägt es in das Ausweisverfahren. 
Biometric Go® macht in der 
Standardeinstellung Lichtbilder 
ohne Blitz – so können auch 
Menschen mit Epilepsie und an-
deren neuronalen Erkrankun-
gen fotografiert werden.
Im weiteren Verlauf wird es dar-
über hinaus die Möglichkeit ge-
ben, im Wartebereich des Amtes 
Biesenthal-Barnim über das Sys-
tem „PointID®“  der Bundesdru-
ckerei, welches nach und nach 
in den Meldebörden implemen-
tiert wird, das Lichtbild, Finger-
abdruck sowie die Unterschrift 
vor der Antragstellung des Aus-
weisdokumentes abzugeben. Ei-
ne Vorabregistrierung ist nicht 
erforderlich. 
Weiterhin besteht für die Bürge-
rinnen und Bürger die Möglich-
keit, die Bilder bei einem entspre-
chenden Fotografen erstellen zu 
lassen. Hierbei muss das digitale 
Passbild in eine geschützte Cloud 
hochgeladen werden, wobei der 
Antragsteller ein Schreiben, ver-
sehen mit einem Code, mitbe-

kommt. Der Code wird dann in 
der Ausweisbehörde gescannt 
und das digitale Passfoto kann 
heruntergeladen und in das 
Pass- und Ausweisverfahren in-
tegriert werden.
Fotografen die entsprechende 
Passbilder erstellen, finden Sie 
unter anderem in Bernau bei 
Berlin, Eberswalde und Wand-
litz. Weitere private Fotodienst-
leister finden Sie unter: https://
alfo-passbild.com/fotograf- in-
der-naehe/
Die Gebühr für die Einbindung 
eines digitalen Lichtbildes in ein 

Personaldokument beträgt zu-
sätzlich zur Gebühr des jeweili-
gen Dokumentes jeweils 6 Euro.
Dies bedeutet, dass bei gleich-
zeitiger Beantragung von Aus-
weis und Reisepass eine Ge-
bühr für die Lichtbilder von 2 x 
6 Euro, also 12 Euro, entsteht.
Das digitale Lichtbild kann dem 
Bürger persönlich weder digital 
zugestellt noch ausgedruckt 
werden. Es dient lediglich für die 
Übertragung bezüglich der be-
hördlichen Dokumentenvorgän-
ge.

Ihre Meldestelle, April 2025

Fundgegenstände bitte im  
Amt Biesenthal-Barnim abholen
Folgende Fundgegenstände 
wurden im Fundbüro abgege-
ben:
•  mehrere Schlüssel, Fahrräder, 

E-Bike

Zur Abholung melden Sie sich 
telefonisch beim Amt Biesen- 

thal-Barnim, Berliner Straße 1, 
16359 Biesenthal, Telefon: 
03337/459966.
Das Amt bewahrt die Fundsa-
chen ein halbes Jahr lang auf. 
Nicht abgeholte Gegenstände 
gehen in das Eigentum des Fin-
ders oder des Amtes über.



| 20 | 29. April 2025 | Nr. 4 | Woche 18 AmtsblAtt für dAs Amt biesenthAl-bArnim 

Kinderfreikarten  
für das Strandbad Wukensee
Auch im Sommer 
2025 sollen die
Kinder der amts-
angehörenden 
Gemeinden Brey-
din, Marienwe-
der, Melchow, 
Sydower Fließ, 
Rüdnitz  sowie der
Stadt Biesenthal
kostenfreien Ein-
tritt in das Strandbad Wukensee 
erhalten. 
Kinder bis 4 Jahre erhalten frei-
en Eintritt in das Strandbad Wu-
kensee. Für ortsansässige Kin-
der ab 5 Jahren sind ab sofort die 
Kinderkarten für den freien Ein-
tritt in das Strandbad Wukensee 
in der Amtsverwaltung und an 
folgenden Stellen erhältlich:
•  Gemeinde Breydin   

– Kita „Schloßgeister“ 
•  Gemeinde Melchow   

–  Kita „Zu den sieben Bergen“ 
Melchow und beim Bürger-
meister

•  Gemeinde Sydower Fließ   
–  Mini-Markt Seemke in Grüntal

•  Gemeinde Rüdnitz   
–  Bürgerbibliothek,   

Hans-Schiebel-Platz
•  Stadt Biesenthal   

–  Kita’s, Schulen, Hort und im 
Rathaus

•  Gemeinde Marienwerder   
– Kita’s und Schule

Die amtsangehörenden Ge-
meinden und die Stadt Biesen- 
thal wünscht allen Kindern eine 
schöne Sommerzeit.

SITzuNGSTERMINE MAI

05.05. 17:00 Uhr Verbandsausschuss der Verbandsversammlung des  
  Schulverbandes Sydow 
  Sitzungsraum, Amtsverwaltungsgebäude Haus 2 
05.05. 19:00 Uhr  Ortsbeirat des Ortsteils Sophienstädt, Gemeinde  
  Marienwerder 
  Räumlichkeiten, Gemeinde-Vereinshaus Sophienstädt
05.05 19:00 Uhr Ausschuss A1 des Amtsausschusses des Amtes  
  Biesenthal-Barnim 
  Sitzungsraum, Rathaus Biesenthal 
05.05 19:00 Uhr Ausschuss Bauen & Infrastruktur der GV der  
  Gemeinde Marienwerder  
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder 
06.05 19:00 Uhr Gemeindevertretung der Gemeinde Breydin 
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Tuchen 
08.05 19:00 Uhr Gemeindevertretung der Gemeinde Rüdnitz 
  Räumlichkeiten, Begegnungsstätte Rüdnitz 
08.05 19:00 Uhr Gemeindevertretung der Gemeinde Sydower Fließ 
  Mensa, Grundschule Grüntal 
08.05 19:00 Uhr Hauptausschuss der SVV der Stadt Biesenthal 
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“ 
12.05 19:00 Uhr Gemeindevertretung der Gemeinde Melchow 
  Räumlichkeiten, Touristisches Begegnungszentrum 
12.05 19:00 Uhr Sozialausschuss der GV der Gemeinde Marienwerder 
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder 
13.05 19:00 Uhr Finanz- und Planungsausschuss der GV der  
  Gemeinde Rüdnitz 
  Räumlichkeiten, Begegnungsstätte Rüdnitz 
13.05 19:00 Uhr Ortsbeirat des Ortsteils Marienwerder,   
  Gemeinde Marienwerder 
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder 

14.05 19:00 Uhr Haushalts- und Sozialausschuss der SVV der  
  Stadt Biesenthal 
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“ 
15.05 19:00 Uhr Ausschuss Finanzen & Haushalt der GV der  
  Gemeinde Marienwerder 
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder 
15.05 19:00 Uhr Kultur- & Sozialausschuss der GV der  
  Gemeinde Rüdnitz 
  Räumlichkeiten, Begegnungsstätte Rüdnitz 
19.05 19:00 Uhr Ausschuss zur Koordinierung der Ortsteilangelegen- 
  heiten der Gemeinde Marienwerder 
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Marienwerder 
19.05 19:00 Uhr Kultur- und Sozialausschuss der GV der  
  Gemeinde Breydin 
  Räumlichkeiten, Gemeindezentrum Tuchen 
20.05 19:00 Uhr Amtsausschuss des Amtes Biesenthal-Barnim 
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“ 
21.05 19:00 Uhr Bauausschuss der SVV der Stadt Biesenthal 
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“ 
22.05 19:00 Uhr Gemeindevertretung der Gemeinde Marienwerder 
  Räumlichkeiten, Bürgerhaus Ruhlsdorf 
22.05 19:00 Uhr Stadtverordnetenversammlung der Stadt Biesenthal 
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“ 
26.05 19:00 Uhr Bauausschuss der GV der Gemeinde Melchow 
  Räumlichkeiten, Touristisches Begegnungszentrum 
27.05 16:30 Uhr Verbandsausschuss der Verbandsversammlung  
  des Schulverbandes Sydow 
  Sitzungsraum, Amtsverwaltungsgebäude Haus 2 
27.05 19:00 Uhr Waldbeirat der Stadt Biesenthal  
  Mensa, Grundschule „Am Pfefferberg“ 

Änderungen möglich!
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Grundstücksofferte 
Die Stadt Biesenthal, vertreten durch das Amt 
Biesenthal-Barnim, beabsichtigt im Rahmen 
eines öffentlichen Bieterverfahrens eine un-
vermessene Teilfläche des Grundstücks

in 16359 Biesenthal, Bahnhofstraße 49,
Gemarkung Biesenthal,  
Flur 7, Flurstück 1716,

bebaut mit einem Mietwohnhaus  
mit sechs Wohneinheiten und  

diversen Nebengebäuden,

gegen Höchstgebot zu verkaufen.

Die Immobilie befindet sich an der Bahn-
hofstraße, die durch gründerzeitliche Stadt-
villen, Baudenkmale und alleeartigen alten 
Baumbestand geprägt ist. Das zu veräu-
ßernde Mehrfamilienhaus als auch die un-
mittelbare Umgebungsbebauung ist durch 
seine attraktive historische Villenarchitek-
tur stadtbildprägend.
Das Wohngebäude liegt fußläufig nur ca. 
600 m von der nächsten Kindertagesein-
richtung, ca. 1.000 m vom Regionalbahnhof 
Biesenthal und nur ca. 1.500 m von der 
städtischen Grundschule entfernt.
Die zu veräußernde Teilfläche mit Stadtvilla 
hat eine Größe von ca. 1.873 m² (ca. 41 × 
45 m).Entsprechend den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans der Stadt Biesenthal 
ist die Teilfläche einer Gemischten Bauflä-
che zuzuordnen und unterliegt den Rege-
lungen der „Gestaltungssatzung Bahnhof-
straße“. Die Zuwegung und Erschließung 
des neu zu bildenden Flurstücks erfolgt 
über die Bahnhofstraße.
Auf dem Dach des Wohngebäudes befindet 
sich eine Sirene für den Bevölkerungs-

schutz. Die Sirene wird von der Kommune 
betrieben und gewartet. Mit dem Erwerber 
der Immobile wird ein entsprechender Nut-
zungsvertrag abgeschlossen.
Es liegt ein Verkehrswertgutachten vom 
16.10.2024 vor, das den Verkehrswert mit 
438.000,00 € beziffert. Eine Einsichtnahme 
in das Gutachten ist nach vorheriger Termin-
absprache im Amt Biesenthal-Barnim, 
Plottkeallee 5, 16359 Biesenthal, im Fachbe-
reich Bauverwaltung/Bauordnung/Liegen-
schaften bei Frau Richter (Tel. 03337-459939 
oder E-Mail: richter@amt-biesenthal-bar-
nim.de) möglich.
Interessenten haben die Möglichkeit, nach 
vorheriger Terminabsprache eine Ortsbe-
sichtigung durchzuführen.
Das Mindestgebot auf Basis des aktuellen 
Bodenrichtwertes und des Ertragswertes für 
das Mehrfamilienhaus beträgt insgesamt 

438.000,00 €.
Sämtliche Kosten der Vertragsdurchfüh-
rung (Notar, Vermessung usw.) sind vom 
Erwerber zu übernehmen.

Die Angebote sind bis spätestens 
23.05.2025, 12 uhr 

in einem verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift 

„Grundstücksausschreibung BIE-7-1716 
vorderes TF  

– NICHT ÖFFNEN“
ausschließlich im

Amt Biesenthal-Barnim,
Berliner Str. 1, 16359 Biesenthal,

einzureichen. Gebote, die nach Ablauf der 
Frist eingehen, werden 
nicht berücksichtigt.
Die Grundstücksver-
äußerung erfolgt im 
Rahmen eines trans-
parenten und diskri-
minierungsfreien öf-
fentlichen Bieterver-
fahrens. Bei dem zur 
Anwendung kom-
menden Bieterverfah-
ren handelt es sich 
nicht um eine Aus-
schreibung nach den 
Regeln des auf öffent-
liche Vergabeaufträge 
anwendbaren Verga-
berechts. Mit der Ab-
gabe eines Angebots 
entsteht kein An-
spruch auf Abschluss 
eines Kaufvertrages. 
Aus der Teilnahme an 
diesem Bieterverfah-
ren, insbesondere der 
Angebotsabgabe, las-

sen sich keine Verpflichtungen der Stadt Bie-
senthal herleiten.
Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine 
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten. 
Die Angebote sind konkret zu beziffern. 
Nicht korrekt bezifferte Angebote und An-
gebote, die mit Einschränkungen und/oder 
Vorbehalten abgegeben wurden, werden 
nicht berücksichtigt.
Die Stadt Biesenthal, vertreten durch das 
Amt Biesenthal-Barnim, ist nicht verpflich-
tet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot 
den Zuschlag zu erteilen. Sie bleibt in ihrer 
Entscheidung über die Gebotsannahme frei.

Biesenthal, den 15.04.2025
Andre Nedlin
Amtsdirektor

Straßenansicht

Rückansicht

Seitenansicht
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Grundstücksofferte
Die Stadt Biesenthal, vertreten durch das 
Amt Biesenthal-Barnim, beabsichtigt im 
Rahmen eines öffentlichen Bieterverfah-
rens eine unvermessene Teilfläche des 
Grundstücks

in 16359 Biesenthal, Bahnhofstraße 49,

Gemarkung Biesenthal,  
Flur 7, Flurstück 1716

gegen Höchstgebot zu verkaufen.

Die Teilfläche hat eine Größe von ca. 
1.000 m² (ca. 20 x 45 m). Entsprechend den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans 
der Stadt Biesenthal ist die Teilfläche einer 
Gemischten Baufläche zuzuordnen und un-
terliegt den Regelungen der „Gestaltungs-
satzung Bahnhofstraße“. Die Zuwegung 
und Erschließung des neu zu bildenden 
Flurstücks erfolgt über die Steinstraße.

Das Mindestgebot auf Basis eines Verkehrs-
wertgutachtens liegt bei 210.000 €, basie-
rend auf dem aktuellen Bodenrichtwert.

Aufbauten auf dem Teilstück sind vom Er-
werber zu übernehmen.

Der Erwerber wird verpflichtet, das Grund-
stück innerhalb von 3 Jahren mit einem 
Wohnhaus zu bebauen.

Sämtliche Kosten der Vertragsdurchfüh-
rung ( Notar, Vermessung, usw. ) sind vom 
Erwerber zu übernehmen.

Im Rahmen eines gesonderten öffentlichen 
Bieterverfahrens wird auch die zweite 
Teilfläche des Flurstücks 1716, bebaut mit 
einem Mehrfamilienhaus, angeboten.

Die Grundstücksveräußerung erfolgt im 
Rahmen eines transparenten und diskrimi-
nierungsfreien öffentlichen Bieterverfah-
rens. Bei dem zur Anwendung kommenden 
Bieterverfahren handelt es sich nicht um 
eine Ausschreibung nach den Regeln des 
auf öffentliche Vergabeaufträge anwendba-
ren Vergaberechts. Mit der Abgabe eines 
Angebots entsteht kein Anspruch auf Ab-
schluss eines Kaufvertrages. Aus der Teil-
nahme an diesem Bieterverfahren, insbe-
sondere der Angebotsabgabe, lassen sich 
keine Verpflichtungen der Stadt Biesenthal 
herleiten.

Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine 
Aufforderung zur Abgabe von Angeboten. 
Die Angebote sind konkret zu beziffern. 
Nicht korrekt bezifferte Angebote und An-
gebote, die mit Einschränkungen und /oder 
Vorbehalten abgegeben wurden, werden 
nicht berücksichtigt.

Die Angebote sind bis spätestens 
23.05.2028, 12 uhr

in einem verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift 
„Grundstücksausschreibung BIE-7-1716 TF 

– NICHT ÖFFNEN“

ausschließlich im 

Amt Biesenthal-Barnim,
Berliner Str. 1 in 16359 Biesenthal

einzureichen. Gebote, die nach Ablauf der 
Frist eingehen, werden nicht berücksichtigt.

Die Stadt Biesenthal, vertreten durch das 
Amt Biesenthal-Barnim, ist nicht verpflich-
tet, dem höchsten oder irgendeinem Gebot 
den Zuschlag zu erteilen. Sie bleibt in ihrer 
Entscheidung über die Gebotsannahme 
frei.

Biesenthal, den 15.04.2025
Andre Nedlin
Amtsdirektor
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nAchrIchten AuS den gemeInden

StAdt BIeSenthAl

Einladung zum 13. Regionalmarkt
Noch auf der Suche nach einem 
Frühlingsausflug? Die Natur-
parkstadt Biesenthal lädt ein 
zum 13. Regionalmarkt am 
Sonntag, 4. Mai auf dem Markt-
platz rund um die alte Eiche!
Ökologische und regionale Pro-
dukte wie Frühlingsgemüse, 
Ziegenkäse, Honig und Marme-
laden, frische Brote und Kuchen 
sowie Essensangebote von Brat-
wurst bis zu veganen Köstlich-
keiten – dazu jede Menge Jung-
pflanzen für den eigenen Garten 
– das alles findet sich nun be-
reits zum 13. Male rund um die 
alte Eiche auf dem Marktplatz 
Biesenthal, auf dem zum Mit-
tagsgeläut der Bürgermeister 
für alle Gäste Suppe ausschenkt.
Von 11 Uhr bis 17:30 Uhr gibt es 

dazu beste Unterhaltung für 
Klein und Groß von der Bühne 
und über den Markt verteilt. Von 
den SAXPuppets hören Sie lust-
voll gespielte Evergreens aus 
Jazz, Tango, Rock und Pop, die 
Great Granny strapaziert mit 
Rollator-Artistik das Zwerchfell, 
die Superbiens bieten zum 
Abend hin Deutschpunk, Latin 
und Indiepop. Neben 
Schminkstation, Bastelständen 
und Mitmach-Zirkus ganz neu 
dieses Jahr: die Kinderbühne 
mit Erzähltheater! Einfach vor-
beikommen und genießen!
Anreise stündlich mit Bus 896 
vom Bahnhof Bernau, direkt 
zum Biesenthaler Markt.
Mehr zum Programm unter 
www.biesenthal.de  

Sponsoren- und Spendenaufruf für das 
24. Wukenseefest am 11. und 12. Juli 2025
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
von Biesenthal, zum 24. Mal 
wird unser traditionelles Wu-
kenseefest in diesem Jahr statt-
finden. 
Fleiß und viel ehrenamtliches 
Engagement allein reichen 
nicht aus. Es bedarf auch in er-
heblichem Maße finanzieller 
Mittel. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie 
heute um Ihre Unterstützung in 
Form einer Spende oder eines 
Sponsoringvertrages!
Auch in diesem Jahr planen wir 
neben dem sportlichen Wett-
kampf im Drachenbootfahren 
viele weitere Attraktionen. 
Vielleicht ist es Ihnen möglich, 
das 24. Wukenseefest finanziell 
zu unterstützen. Jeder Euro ist 
willkommen und trägt ein Stück 
mehr dazu bei, das Fest für uns 
als BiesenthalerInnen und für 
unsere Gäste zu einem Höhe-
punkt im Jahr zu machen.  
Für die Unterstützung in Form 
eines Sponsoringvertrages ha-
ben wir Ihnen verschiedene 
Sponsoring-Pakete zusammen-
gestellt. Diese senden wir Ihnen 
gern zu. Kontaktieren Sie uns 

gern. E-Mail: buergemeister@
biesenthal.de
Ihre Spende bitten wir auf das 
Konto der Stadt Biesenthal zu 
überweisen.

Sparkasse Barnim
IBAN:
DE92 1705 2000 3100 4000 10
BIC: WELADED1GZE
Kennwort: Unterstützung 
Wukenseefest 2025

Für Ihre großzügige Spende oder 
Ihr Sponsoring danke ich Ihnen 
recht herzlich im Voraus.

Carsten Bruch
ehrenamtlicher Bürgermeister
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 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr, Rathaus Biesenthal, Am Markt 1
Wir bitten um vorherige Terminabsprache,  03337/2003

 Erreichbarkeit des Sekretariats
Dienstag 9 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr / Donnerstag 9 – 15 Uhr
 03337/2003, Fax 03337/3050, E-Mail: buergermeister@biesenthal.de

 Sprechzeiten des Ortsvorstehers in Danewitz
Herr Detlef Matzke
Termine im Mai: 06. Mai und 20. Mai 2025
Die Sprechstunde findet jeweils dienstags im Gemeindehaus von 
18:00 Uhr bis 19:00 statt.

 Arbeitslosenservice-Einrichtung Bernau
Bürgerberatungen in Biesenthal, Am Markt 1, Rathaus  
Sprechstunde: der 2. Dienstag jeden Monats! 
Nächster Termin: 13. Mai 2025

gemeInde BreydIn
 Sprechzeiten ehrenamtlicher Bürgermeister Thomas Höhns
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 
16 Uhr bis 17 Uhr, GZ Tuchen | 17.05 Uhr bis 18 Uhr, KR Trampe

 Bibliothek und Gemeindearchiv Breydin
Mühlenweg 35 | Tuchen-Klobbicke
Öffnungszeiten: 
1. Mittwoch im Monat von 18 Uhr bis 19.15 Uhr
3. Mittwoch im Monat von 17 Uhr bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung Tel. 0162/9400471 Karin Baron
Ansprechpartnerin Gemeindenzentrum – Sandra Müller Tel. 0173/6208596
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Die	27.	Tuchener	Tage	vom	9.	bis	zum	11.	Mai,	 
ganz im zeichen von 650 Jahre Tuchen, Klobbicke, Trampe 
Am 09.05. 2025 findet die Eröff-
nungsveranstaltung zu 650 Jah-
re der Gemeinde Breydin in der 
Fachwerkkirche Tuchen statt.
Kaiser Karl IV. und seine Vasallen 
erfassen die Mark Brandenburg, 
darunter auch die Dörfer Tuchen, 
Klobbicke, Trampe im Landbuch 

von 1375. Was stellen diese Dör-
fer vor 650 Jahren dar und was 
ist danach aus ihnen über die 
Jahrhunderte geworden? Per-
sönlichkeiten aus den Ortsteilen 
von Breydin schlüpfen an die-
sem Abend in markante Rollen 
unserer Geschichte und bieten 
dies den Besuchern in der Fach-
werkkirche wie in einer kleinen 
Theatervorführung dar.
Unser beliebter Musiker, Bert 
Mario Temme, wird den Abend 
am Klavier begleiten und erst-
malig einen uralten und neu 
vertonten Tuchener Marsch vor-
tragen. Wir bewirten unsere 
Gäste mit Bier, Met, Saft und 
kleinen traditionellen Speisen. 
Es soll ein aufschlussreicher 
Abend und schöner Auftakt zu 
den 650 Jahre Jubiläumsfeiern 
in Breydin werden.
Die Teilnahme ist für alle und 
kostenfrei, der Einlass ist ab 
18.30 Uhr und Beginn um 19.30 
Uhr.

Am 10.05. 2025 ab 11.00 Uhr 
findet eine Wanderung mit his-
torischem Hintergrund statt.
Am Wege von Beerbaum nach 
Tuchen soll es zuweilen spuken. 
Es zeigt sich eine weiße Gestalt, 
und manche sagen, es sei ein 
Geist der Gräfin von Branden-
burg, der dort umgehe, seit man 
sie in ihrer Grabesruhe gestört 
habe. Von ihr hieß es einst: „Die 
Gräfin Dönhoff fes-
selte durch jenes 
Zusammenspiel 
von Reizen, Lie-
benswürdigkeit, 
Capricen und Lau-
nen, welche die Leidenschaften 
noch mehr entflammen.“
Im Rahmen unserer 650 Jahrfei-
ern werden wir auf diesem 
„Spukweg“, dem Beerbaumer 
Weg in Richtung Tuchen laufen. 
Wir machen Rast auf dem Hof 
Dehmelt, wo wir frisches Brot 
direkt aus dem historischen Au-
ßenbackofen probieren dürfen 
und uns an Met und Bier sowie 
Apfelsaft laben. Hier stehen 
auch wunderschöne Kutschen 

aus der Sammlung von Frau 
Dr.  Karla Dehmelt und können 
betrachtet werden. 
Geschichten und Anekdoten 
runden diese mysteriöse Wan-
derung ab. 
Unsere Gemeindechronistin er-
zählt aus ihrem neuen Buch und 
versetzt uns in vergangene Zei-
ten. 
Treffpunkt ist 11.00 Uhr am En-
de des Beerbaumer Weges von 
Tuchen aus, Die Teilnahme ist 
für alle und kostenfrei. Wir rech-
nen mit einer Dauer von ca. zwei 
Stunden.
Am 10. Mai ab 19.30 Uhr präsen-
tieren wir ein A capella Konzert 
mit „Absolutely Unterhaltsam“, 
einem Ensemble mit 22 musik-
begeisterten Sängerinnen und 
Sängern aus Berlin und Bran-
denburg, die sich regelmäßig 
zum gemeinsamen Singen tref-
fen und nicht zum ersten Mal 
bei uns sind.
Die Sängerinnen und Sänger 
aus Reinickendorf bringen A 
 capella Entertainment mit 
Show-Einlagen und musikali-

schen Überraschungen in die 
Fachwerkkirche. 
Ganz egal, ob Pop, Swing oder 
Soul – es wird Absolutely Unter-
haltsam!
Der Eintritt kostet 20 Euro, der 
Einlass ist ab 19.00 Uhr und Be-
ginn um 19.30 Uhr.
Kartenreservierungen können 
unter kirche@fachwerkkirche- 
tuchen.de erfolgen.

Am Sonntag, 
dem 11. Mai um 
10.00 Uhr feiert 
unser beliebter 
Pfarrer Chris-
toph Strauß aus 
Beiersdorf Freu-
denberg einen 
Gottesdienst in der Fachwerk-
kirche Tuchen, der sich auch mit 
unserer langen Dorfgeschichte 
beschäftigen wird. Einlass ist ab 
9.45 Uhr.
Nach dem Gottesdienst ab 10.45 
Uhr laden wir alle zu einem 
Frühshoppen mit Livemusik auf 
den Rasen vor der Fachwerkkir-
che ein. Wir haben die Bernauer 
Torwächter mit ihrem Bierwa-
gen und dem Bernauer Brau-
kunst Bier zu uns eingeladen. 
Dazu gibt es Livemusik. Der Ver-
ein Fachwerkkirche Tuchen 
spendiert Freigetränke und Frei-
bier sowie leckere Würste vom 
Grill.
Die Teilnahme ist für alle und 
kostenfrei. Wer möchte, kann 
dem gemeinnützigen Verein ei-
ne kleine Spende zukommen 
lassen.

Jörg Schiele
Fachwerkkirche Tuchen e. V.

Absolutely Unterhaltsam

1375 Landbuch Postkarte

Backofen Dehmelt in Tuchen Frühschoppen an der Fachwerkkirche
 Foto Karin Baron  Foto Karin Baron



| 26 | 29. April 2025 | Nr. 4 | Woche 18 AmtsblAtt für dAs Amt biesenthAl-bArnim 

gemeInde mArIenwerder

 Sprechzeiten der ehrenamtlichen Bürgermeisterin
freitags von 17 – 18 Uhr
• jeden 1. Freitag des Monats im Gemeindezentrum Marienwerder
• jeden 2. Freitag des Monats im Gemeindevereinshaus Sophienstädt und

Wir trauern um Harald Berndt
Letztes Jahr im Kommunalwahl-
kampf war Harald noch voller Ta-
tendrang, Teil unserer Wähler-
gruppe, hat mit uns um die 
Inhalte unseres Wahlprogramms 
gerungen, streitbar und in jeder 
Hinsicht eigenständig – so wie 
wir ihn alle kennen. Harald war 
erfrischend uneitel. Fotos von Ha-
rald – absolute Fehlanzeige. Hier 
auf unserem Wahlflyer, selbst das 
fehlende „t“ ist ihm nicht wichtig 
gewesen … 
Nun gibt es Harald nicht mehr. 78 
Jahre. Mit dem Beginn des Früh-
lings hat er sich für immer von 
dieser Erde verabschiedet. In un-
seren Herzen und in unseren Er-
innerungen wird er weiter bei 
uns sein. 
Ich habe noch vor drei Wochen in 
der ersten Frühlingssonne mit 

ihm auf seiner Terrasse gesessen, 
die unvermeidliche Zigarette ge-
raucht und einen Rum getrunken. 
Man sah ihm an, dass es gesund-
heitlich gerade nicht so einfach 
war, aber er war voller Optimis-
mus, dass sich alles wieder ein-
richtet.
Harald war von 2003 bis 2024 un-
unterbrochen Mitglied der Ge-
meindevertretung und hat mit 
seinem Mut und seiner großen 
Eigenständigkeit die Arbeit unse-

rer Gemeindevertretung wie 
kaum ein anderer geprägt. 20 Jah-
re. Vier Wahlperioden. Ca. 200 Ge-
meindevertretersitzungen. Er hat 
einen großen Teil seiner Freizeit 
den Themen unserer Gemeinde 
gewidmet. Er war unverwechsel-
bar und zuweilen unbequem. Ich 
habe nie einen Menschen ken-
nengelernt, der das Kommunal-
recht so in sich trug und jede Ver-
winkelung kannte. Das hat uns 
oft geholfen, bessere und vor al-

lem fundiertere Entscheidungen 
zu treffen. Er hat nie aufgehört zu 
kämpfen. Es war ihm nie egal. 
Liebe Familie Berndt, wir trauern 
mit Ihnen um einen außerge-
wöhnlichen Menschen. Wir füh-
len mit Ihnen diesen Verlust. Wir 
wünschen Ihnen Kraft in dieser 
schweren Zeit und sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen! 
Im Namen der Gemeindevertre-
tung Marienwerder, im Namen 
der Wählergruppe „Heimat, Tou-
rismus und ländliche Entwick-
lung“ und ganz persönlich    

Annett Klingsporn 
ehrenamtliche Bürgermeisterin der 

Gemeinde Marienwerder

gemeInde melchow

 Sprechstunde des ehrenamtlichen Bürgermeisters
Die Sprechstunde findet im Ortsteil Melchow im „Touristischen Begeg-
nungszentrum Lindengarten“ statt. 
Eine Terminabsprache unter der Rufnummer  03337/42 56 99  
ist wünschenswert. Weiterhin können Sie mir Ihre Wünsche und Anregun-
gen jederzeit unter E-Mail: buergermeister@melchow.de senden. 
Kontakt zur Gemeinde Melchow:
• Ehrenamtlicher Bürgermeister Ronald Kühn,   03337/ 425699
• Ortsvorsteher des Ortsteils Melchow Udo Springer 
• Ortsvorsteher des Ortsteils Schönholz Stefan Meier

Ronald Kühn, ehrenamtlicher Bürgermeister
Ehrenamtliche Pflegelotsin in Schönholz: Ines Leusch,  03334 3891536

Mai-Baum stellen am 30. April
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Nachbarn, am 30.04.2025 
wollen wir ab 17:00 Uhr unse-
ren Mai-Baum stellen. Wie im-
mer mit Musik und leckeren Es-
sen und Getränken. 
Die Feuerwehr sorgt, wie in der 
Vergangenheit für ein angeneh-
mes Klima an diesem Abend. 
Wir würden uns freuen, Sie auf 
unserer Festwiese am Karpfen-
teich begrüßen zu können. 

Auch können an diesem Abend 
erstmalig die Karten für das am 
18.07.2025 im Hof des TBZ statt-
findende Klappstuhl Theater er-
worben werden. Hier ist der ge-
stützte Kartenpreis 20 Euro. 
Sitzgelegenheiten werden von 
der Gemeinde gestellt. Für kuli-
narische Unterstützung ist 
ebenfalls gesorgt.

Bergener
Vorsitzender des Kultur-

und Sozialausschusses

• jeden 3. Freitag des Monats im Bürgerhaus Ruhlsdorf oder
• nach persönlicher Vereinbarung
Telefon: 033395/71 86 38, E-Mail: heimat.marienwerder@t-online.de

Wir trauern um unseren Kameraden
Oberlöschmeister

Christopher Gnorski
In tiefer Betroffenheit und Trauer über den Tod unseres  
langjährigen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Melchow 
bekunden wir im Namen aller Kameradinnen und Kameraden 
unser tiefes Mitgefühl.

Wie man es auch bezeichnen mag, der Tod eines Menschen 
bleibt für uns alle immer etwas Unfassbares, Unbegreifliches.

Und immer sind da Spuren seines Lebens, Gedanken, Bilder und 
Augenblicke. Sie werden uns an ihn erinnern, uns  
glücklich und traurig machen und ihn nie vergessen lassen.

Mit Christopher Gnorski verlieren wir einen stets geschätzten 
und hilfsbereiten Kameraden und Freund, der viele Jahre für die 
Feuerwehr tätig war.
Wir werden Ihn stehts in ehrendem Gedächtnis bewahren.

Unsere Aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie
sowie allen Angehöhrigen.

Die Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Melchow

März 2025
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Orientierungslauf bei Schönholz
Am letzten Mai-Wochenende 
wird es sportlich spannend in 
Schönholz. Es findet die Deutsche 
Meisterschaft im Orientierungs-
lauf auf der Mitteldistanz statt. 
Insgesamt werden drei Wett-
kämpfe veranstaltet. Am 30. Mai 
wird am späten Nachmittag ein 
Waldsprint angeboten, am 
31. Mai findet die Deutsche Meis-
terschaft statt und am 1. Juni folgt 
ein Bundesranglistenlauf in der 
Langdistanz. Das Wettkampfzen-
trum, kurz WKZ, wird sich auf ei-
ner Wiese südwestlich von 
Schönholz befinden.
Der Ausrichter dieses Wett-
kampfwochenendes ist der ESV 
Lok Berlin Schöneweide e. V., der 
in der Vergangenheit schon 
mehrere Wettkämpfe rund um 
Melchow veranstaltet hat. Der 
eine oder andere Anwohner der 
Ortsteile Melchow und Schön-

holz wird sich daran erinnern. 
Zum Beispiel führte unser Ver-
ein im Herbst 2015 westlich von 
Melchow zwei große Wett-
kämpfe, die Deutschen Meister-
schaften Staffel und die Deut-
schen Bestenkämpfe Mann- 
schaft, durch. Im Frühjahr 2017 
waren wir nördlich von Mel-
chow Veranstalter für die Deut-
schen Bestenkämpfe im Nacht- 
Orientierungslauf und eines re-
gionalen Mittelstrecken-Orien-
tierungslaufs. Das Wettkampf-
zentrum für die Anmeldung 
und Versorgung der Sportler 
war im Touristischen Begeg-
nungszentrum „Lindengarten“. 
Durch das Begegnungszentrum, 
die Freiwillige Feuerwehr und 
weitere Ortsangehörige wurden 
wir organisatorisch sehr gut un-
terstützt.
Orientierungslauf, kurz OL, ist 

ein spannender, schweißtrei-
bender Natursport wo mit Karte 
und Kompass vorgegebene Kon-
trollpunkte in der richtigen Rei-
henfolge und in kürzester Zeit 
angelaufen werden müssen. Die 
Route von A nach B sucht jeder 
Läufer nach eigenem Können 
und Kondition selbst.
Wir möchten die Anwohner der 
Gemeinde einladen, neugierig 
zu sein und sich das Wettkampf-
geschehen anzuschauen. Wer 
sogar Zeit hat, uns bei kleineren 
Aufgaben, wie z. B. Parkplatzein-
weiser, zu unterstützen, meldet 
sich einfach per Telefon oder 
E-Mail bei unserem Organisati-
onsteam. Den Mutigen möchten 
wir anbieten in einer Rahmen-
kategorie an den Start zu gehen. 
Das ist an allen drei Tagen mög-
lich. Wir bieten auch Anfänger-
bahnen an. Die Startgebühr be-

trägt jeweils 10 €.
Aus der Gemeinde haben wir 
bei der Vorbereitung Unterstüt-
zung von der Revierförsterin 
Frau Glötzl-Simon, vom Bürger-
meister Herrn Kühn, vom Orts-
vorsteher Schönholz Herrn Mei-
er und vom Landbesitzer Herrn 
Bodenbach bekommen, für die 
wir uns sehr bedanken möch-
ten. 

Britta Hirsch, verantwortlich für 
Öffentlichkeitsarbeit

Info
 0151/56665783,  
info.lok.schoeneweide.ol@gmx.de
Link zur Veranstalterwebseite: 
https://esvlokschoeneweide.de/
orientierungslauf/event/
dm-mittel-wochenende-2025 
Hier werden nach und nach 
weitere Informationen zu finden 
sein.

Ostergrußwort des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Melchow,

wenn die Tage wieder länger 
werden, die ersten Sonnenstrah-
len die Natur wachküssen und 
zarte Frühlingsblüten ihre Köpfe 
aus der Erde recken, dann kün-
digt sich das Osterfest an – ein 
Fest des Lichtes, der Hoffnung 
und der Erneuerung.
In diesen besonderen Tagen, in 
denen das neue Leben in der Na-
tur so greifbar wird wie kaum 
sonst im Jahr, liegt auch eine 
ganz besondere Stimmung in 
der Luft. Ostern lädt uns ein, in-
nezuhalten, zur Ruhe zu kom-
men und bewusst Zeit mit unse-
ren Liebsten zu verbringen. Es 
ist ein Fest, das uns an die Kraft 
des Neuanfangs erinnert – dar-
an, dass nach jedem Winter ein 
Frühling folgt, dass nach schwe-

ren Zeiten neue Chancen entste-
hen, und dass wir immer wieder 
mit Zuversicht in die Zukunft 
blicken dürfen.
Gerade in einer Zeit, die uns alle 
immer wieder vor neue Heraus-
forderungen stellt, ist es wichtig, 
die positiven Momente nicht 
aus den Augen zu verlieren. Als 
Bürgermeister unserer schönen 
Gemeinde Melchow erlebe ich 
täglich, mit wie viel Engage-
ment, Mitmenschlichkeit und 
Herzblut sich viele von Ihnen 
für das Gemeinwohl einsetzen 
– sei es in Vereinen, Initiativen, 
in der Nachbarschaft oder ganz 
still im Verborgenen. Dieses Mit-
einander, dieser gelebte Zusam-
menhalt ist ein kostbares Gut, 
das uns alle verbindet und das 
unsere Gemeinde stark und le-
benswert macht.

Ostern ist auch ein guter Anlass, 
„Danke“ zu sagen – für Ihre Ver-
bundenheit, Ihre Mitwirkung 
und Ihre Ideen, die Melchow je-
den Tag ein Stück weiter voran-
bringen. Ich bin dankbar für das 
Vertrauen, das Sie mir und den 
Mitgliedern der Gemeindever-
tretung entgegenbringen, und 
freue mich auf die nächsten ge-
meinsamen Schritte – sei es bei 
der Weiterentwicklung unserer 
Infrastruktur, der Stärkung un-
serer sozialen Angebote oder bei 
den vielen kleinen und großen 
Begegnungen im Alltag, die un-
sere Dorfgemeinschaft prägen.
Ich wünsche Ihnen allen ein fro-
hes, friedvolles und hoffnungs-
volles Osterfest. Genießen Sie 
die Feiertage mit Ihrer Familie, 
mit Freunden oder einfach in 
der Stille der Natur, die nun wie-
der zu neuem Leben erwacht. 

Möge Sie die Osterfreude beglei-
ten, möge Sie die Frühlingsson-
ne wärmen und möge der Geist 
von Zusammenhalt und Neube-
ginn auch über das Fest hinaus 
in unserem Gemeindeleben 
spürbar bleiben.

Mit herzlichen Grüßen und den 
besten Wünschen

Ronald Kühn  
ehrenamtlicher Bürgermeister 

Gemeinde Melchow 
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gemeInde rüdnItz

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
dienstags, 17.30 bis 19.00 Uhr 
im Gemeindebüro oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 03338 3521) 
Bahnhofstr. 12 , Rüdnitz (Begegnungsstätte gegenüber dem Reiterhof)

Buchungen der Gemeindezentren über das Gemeindebüro oder 
unter Tel. 03338 / 36 70 806

Liebe Rüdnitzerinnen und Rüdnitzer,
in der Sitzung der Gemeindever-
tretung am 27. März wurde über 
das vom Kultur- und Sozialaus-
schuss angeregte Projekt einer 
Nachmittags-Hortbetreuung in 
der Kita Rüdnitz ab August 2025 
endgültig entschieden. Die Ge-
meindevertretung hat mehrheit-
lich der Einrichtung einer Hortbe-
treuung im alten Kita-Gebäude 
zugestimmt. Aus Kapazitätsgrün-
den ist dieses Angebot auf maxi-
mal 15 Kinder beschränkt. Vor-
aussetzung für die Umsetzung ist, 
dass sich mindestens 10 Eltern bis 
zum 30.6. verbindlich für die 
Hortbetreuung in Rüdnitz anmel-
den. Bitte beachten Sie bei Ihrer 
Entscheidung, dass für Rüdnitz 
ausschließlich die Betreuung am 
Nachmittag angeboten werden 
kann. Eltern, die auch einen Früh-
hort benötigen, können Ihre Kin-
der weiterhin für den Hort in 
Grüntal anmelden. Eine gesplitte-
te Betreuung an beiden Standor-
ten ist nicht möglich.
Zum Baugeschehen in der Ge-
meinde: wie Sie sicherlich selbst 
schon gesehen haben, sind die Ar-
beiten an den Fundamenten des 
kommenden Lebensmittelmark-
tes an der L200 in vollem Gange. 
Auch im B-Plan Gebiet Bergstra-
ße geht es vorwärts: die Erschlie-
ßungsarbeiten haben begonnen, 
die neue Straße zwischen den 
Grundstücken ist in den Umris-
sen schon erkennbar. Die Ge-
meindevertretung wird sich 
demnächst auch über die Na-
mensfindung dieser neuen Stra-
ße Gedanken machen. Eine gute 
Nachricht für alldiejenigen, die in 
Rüdnitz Bauland erwerben wol-
len: Der Verkauf der Grundstücke 
hat begonnen. Interessenten für 
die jeweils 750 qm großen Grund-
stücke können sich direkt beim 
Grundstückseigentümer melden.
Weitere Grundstücke auf den 
Sechsrutenstücken wurden im 
Rahmen von Erbbau-Pachtverträ-

gen vergeben. Mittlerweile sind 
somit 43 der insgesamt im ersten 
Schritt 53 bebaubaren Grundstü-
cke von der Gemeindevertretung 
mit Pachtverträgen verbindlich 
an Bauherren vergeben. Bei sechs 
weiteren liegen den Interessen-
ten Angebote vor – nur vier 
Grundstücke sind aktuell noch 
frei.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieses Beitrages sollten die Arbei-
ten am Bahnkörper der DB AG so-
weit abgeschlossen sein, dass 
wieder freie Fahrt über die Bahn-
übergänge möglich ist. An dieser 
Stelle möchte ich dafür um Ent-
schuldigung bitten, dass die Infor-
mationen der DB wieder einmal 
zu spät und vor allem nicht voll-
ständig gewesen sind, so dass Sie 
nicht rechtzeitig informiert wer-
den konnten. Ich fürchte, das Pro-
blem mit dem regelmäßigen Ver-
kehr auf den Linien RE 3 und RB 
24 wird uns noch eine Reihe von 
Jahren begleiten. Jahrzehnte feh-
lender vorbeugender Instandhal-
tung lassen sich nicht in wenigen 
Jahren aufholen.
Und endlich sind auch die Bushal-
testellen an der Danewitzer Stra-
ße nahezu fertig, die bereits im 
Dezember fertiggestellt werden 
sollten. Ich hoffe, dass es beim 
Neubau der Bushaltestellen in der 
Rüsternstraße zügiger voran ge-
hen wird.
Ich möchte mich an dieser Stelle 
sehr herzlich bei den fleißigen 
Helfern bedanken, die am 12. Ap-
ril im Rahmen des Frühjahrs-
putzes zur Verschönerung des 
Ortsbildes beigetragen haben. Im-
merhin waren ca. 45 Rüdnitzerin-
nen und Rüdnitzer bereit, sich 
 einen Samstag vormittag der All-
gemeinheit zur Verfügung zu 
stellen. Danke dafür!

Ich wünsche Ihnen sonnige Tage 
im Frühling

Andreas Hoffmann 
ehrenamtlicher Bürgermeister

gemeInde Sydower flIeß

 Sprechzeiten des ehrenamtlichen Bürgermeisters
von 17 – 18 Uhr (Hort Grüntal oder Gemeindezentrum Tempelfelde)
Änderungen werden in den Schaukästen ausgehängt  

Nächster Termin 05. Mai 2025; Hort Grüntal

Kontakt: s.seemke@t-online.de | Telefon: 0175 20 80 248

Stadtbibliothek Biesenthal informiert

Wissen und unterhaltung ‚ 
für Groß und Klein
„Die Öffentliche Bibliothek, der 
lokale Zugang zum Wissen, lie-
fert eine Grundvoraussetzung 
für lebenslanges Lernen, unab-
hängige Entscheidungsfindung 
und kulturelle Entwicklung des 
einzelnen und der gesellschaftli-
chen Gruppen.“ (Öffentliche Bib-
liothek, Manifest der UNESCO, 
1994.)
Wie Sie schon wissen, führen 
wir in der Bibliothek eine Statis-
tik. Gerade heute habe ich die 
Zahlen vom Februar erzeugt. 
Überraschung! 119 aktive Be-
nutzer mit ihrem Anhang, also 
plus X, sprich Partner oder Kin-
dern haben allein im Februar 
707 Medien sprich Bücher, To-
nies, CDs, oder Zeitschriften aus-
geliehen. So viele Medien pro 
Monat wurden noch nie ausge-
liehen. Wir durften dabei bis 
jetzt 429 Besucher empfangen. 
Sie sind ganz schön sportlich 
unterwegs bei uns! Die Auslei-

hen in der Barnim Onleihe sind 
da noch nicht einmal dabei. Wer 
Lust hat, kann auch einen Tolino 
ausprobieren. Klein, handlich, 
mit Licht, falls es gebraucht wird 
und die Schriftgröße kann ange-
passt werden. Damit können Sie 
lesen, aber wer ein Buch hören 
will, greift zur CD oder lädt sich 
was aus der Onleihe herunter.
Was auffällt: Die Kinder lieben 
unsere Tonies und genauso un-
sere Bücher. Aktuell sind kaum 
Tonies hier und die Pappbilder-
bücher sind deutlich dezimiert. 
Viele Eltern nehmen sich die 
Zeit, ihren Kindern vorzulesen. 
Das ist wirklich klasse! Es berei-
tet die Kleinen auf die Schule 
vor, wo es darum geht, aufmerk-
sam zu sein, sich zu konzentrie-
ren, zuzuhören und das Wissen 
aufzusaugen wie ein Schwamm. 
Also, machen Sie weiter so!

I. Derks, I. Jochindke
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Applaus, liebe Ilona!
Danke, liebe Ilona, dass du es so 
lange – zehn Jahre – bei uns aus-
gehalten hast. Es ist unglaublich, 
dass du schon so lange hier bist! 
Weißt du noch? Ich habe dir ge-
zeigt, wie das von dieser Seite 
des Schreibtischs aus funktio-
niert mit der Ausleihe. Diese 
Tasten drückst du dann und die 
danach. Zum Beispiel. Dann 
dein erster Tag allein in der Bibo. 
Das wolltest du so und das biss-
chen Aufwandsentschädigung, 
na ja hast du genommen, wann 
es kam. In der Beziehung warst 
du genügsam wie ein Kaktus in 
Sachen Wasser. 
Immer freundlich, immer 
pünktlich, absolut zuverlässig, 
umgänglich mit einer Be-
stimmtheit, die du in deiner Ar-
beitswelt vor uns als Lehrerin 
trainiert hast. Und was du alles 
mitgemacht hast! Kaum warst 
du da, schon ging die Onleihe an 
den Start. Wir waren gemein-

sam in Basdorf zur Schulung. Ja 
wie geht denn das? Was müssen 
wir wissen, um unsere Kunden 
zu unterstützen? Selbstver-
ständlich waren wir dann auch 
gemeinsam zum offiziellen On-
leihe-Startschuss in der Biblio-
thek Bernau. 
Weißt du noch? Wie wir nach 
Potsdam zur Fachhochschule ge-
pilgert sind, als wir zum 100. Ju-
biläum der Landesfachstelle für 
Bibliotheken eingeladen wur-
den. Im Mai 2017. Viele Biblio-
thekarinnen aus ganz Branden-
burg trafen sich aus diesem 
Anlass. Sogar hohe Tiere aus der 
Politik ließen sich sehen. Es war 
anregend. Du hast sofort be-
merkt, was für ein toller Mensch 
unser Fachberater Herr Sanne ist. 
Und es gab Schnittchen! 
Weißt du noch? 2017 war wirk-
lich blöd. Gabi beklagte sich, 
dass die Farbe abblättert am So-
ckel, rundrum! Dann die Er-

kenntnis, dass wir einen Was-
serschaden haben! Priml! Es 
kamen Trockner und Handwer-
ker und ein unglaublicher Dreck. 
Zum Glück hatte ich Geld für die 
Renovierung der Bibo beantragt. 
So wurde doch in diesem Jahr 
die Bibliothek endlich einmal 
neu und nach unseren Wün-
schen, was die Farbe betraf, ge-
strichen. War das ein Wirbel mit 
der Räumerei! Ulli hat auch 
noch geholfen mit den Regalen. 
Aber es geht noch einen Zacken 
schärfer, 2020 mit Corona und 
den unsäglichen Hygiene-Ver-
ordnungen. Mal am Fenster die 
Medien rausreichen, dann mit 
Spuckschutz! Schönes Wort, das 
man eher im Zoo erwarten wür-
de. Du warst ruhig und geduldig 
wie immer und hast es klaglos 
ertragen. Und siehe da, wir ha-
ben es überlebt.
Anstatt einer Weihnachtsfeier 
haben wir uns zusammengetan 

zu einem Ausflug nach Lieben-
berg zum Weihnachtsmarkt. 
Das ist schon seit einigen Jahren 
unsere gemeinsame Advents-
freude. Ganz in Ruhe schlen-
dern, was essen und trinken und 
einfach genießen. Das wollen 
wir auch weiter so halten. 
Liebe Ilona, du wirst immer ein 
Ehrengast hier sein und ich will 
versuchen, deine Lektürewün-
sche zu erfüllen. Es war schön 
mit dir! Wir werden dich ver-
missen in der Bibliothek: ich 
und unsere Kunden!

Montag 13 – 16:00 Uhr
Dienstag, 
Mittwoch 13 – 18:00 Uhr
Donnerstag 10 – 17:00 Uhr.

Tel. 451 007

Wir freuen uns auf Ihren und 
euren Besuch!

I. Derks
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AuS den vereInen

Was ist los im  
Kulturbahnhof?
www.bahnhof-biesenthal.de

 Fr | 02.05. | 19 Uhr
22. Salonabend – Minibeete –  
Vielfalt auf kleinstem Raum
Eintritt frei – Spenden willkommen
 Sa | 04.05. | 11–15 Uhr
Backen mit Sauerteig
55 €, Anmeldung: lea.graf@gmx.de
 Fr | 09.05. | 19:30 Uhr
Popcorn Kino, Zuschauerwahl aus 
drei Filmen 19–19:20 Uhr
Eintritt frei – Spenden willkommen
 Sa | 10.05. | 10–14 Uhr
Fermentierkurs, Basis
45 €, Anmeldung: Lea.graf@gmx.de
 Sa | 10.05. | 19 Uhr
Frauenwege – Eine musikalische 
Lesung mit Wieke Wiedeck
8 €
 So | 11.05. | 10–13:30 Uhr
Dynamische Atemmeditation
35 €, Anmeldung:
oliviawellensiek@ gmail.com
 Di | 13.05. | 19–20:30 Uhr
Singkreis mit Lydia Kloy
Keine Vorkenntnisse erforderlich
15–20 €, ohne Anmeldung
Kontakt: 017666849228

 Mi | 21.05. | 18:30–21 Uhr
Stressbewältigung durch Achtsam-
keit, MBSR nach Jon Kabat-Zinn
immer mittwochs bis 09.07.
390 €, Anmeldung bis 18.05.:
tkrahe@gmx.de
 Fr | 23.05. | 17–19:30 Uhr
Yogaworkshop
Rücken, Schulter, Nacken
25 €, Anmeldung:
ines.benning@bb-balance.de
 So | 25.05. | 15–18 Uhr
Vernissage Fotoausstellung
Frank Günther
Eintritt frei
 Di | 27.05. | 19–20:30 Uhr
Singkreis mit Lydia Kloy
Keine Vorkenntnisse erforderlich
15–20 €, ohne Anmeldung
Kontakt: 017666849228
 Sa | 31.05. | 11–17 Uhr
Cyanotypie-Workshop,  
fotografischer Blaudruck
45 €, Anmeldung: 
Svea.sobotka@gmail.de

Einladung zum Schützenfest der  
Schützengilde Biesenthal 1588 e. V.
Vom 30.05.2025 
bis 01.06.2025 
findet auf dem 
Markt in Biesen- 
thal das diesjäh-
rige Schützenfest der Schützen-
gilde Biesenthal 1588 e. V. statt.

Programm am 31.05.2025 
• ab 14.00 Uhr 
 Eröffnung mit Böllern
• ab 14:30 Uhr 
 Bürgerschiessen, Kuchenbasar

• ab 15:00 Uhr 
 Spielmannszug
• gegen 19:00 Uhr 
 Siegerehrung Bürgerschießen
• ab 19:30 Uhr 
 Proklamation des neuen 

Königshauses
• ab 20:00 Uhr 
 Auftritt der „Legatos“ an-

schließend Marvin mit 
Partytune

• Ende ca. 01.06.2025 
 um 1:00 Uhr

Tourist-Information
Am Markt 1, 16359 Biesenthal
Im Alten Rathaus
/Fax: 03337/49 07 18
www.machmalgruen.de  
E-Mail: biesenthal@
barnim-tourismus.de 

Öffnungszeiten 
Mai bis Oktober
Di 10.00–12.00 Uhr und 
 13.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–16.00 Uhr 
Sa/So 10.00–16.00 Uhr

Öffnungszeiten 
November bis April
Di 10.00–12.00 Uhr und  
 13.00–18.00 Uhr
Do/Fr 10.00–14.00 Uhr
Sa 10.00–14.00 Uhr

Tourist-Information
Bahnhofsplatz 2 – 
Im Bahnhof Wandlitzsee
16348 Wandlitz
Tel.: 03 33 97 / 6 72 77
Fax: 03 33 97 / 6 72 79
E-Mail: wandlitz@ 
barnim-tourismus.de 
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10 Jahre Wildkatzen im Barnim –  
großes Jubiläumsfest in Tempelfelde
Seit zehn Jahren engagiert sich 
das FELIDAE Wildkatzen- und 
Artenschutzzentrums Barnim 
als private Einrichtung vor den 
Toren der Naturparkstadt Bie-
senthal. Dort leben rund 25 Spe-
zies von Raubtieren in etwa 65 
Individuen, zumeist sind das 
Groß- und Kleinkatzen.
Am Sonntag, dem 25. Mai 2025 
von 11:00 Uhr – 16:00 Uhr lädt 
das Zentrum zum Jubiläums-
fest. Viele Bereiche des Zent-
rums werden zum selbstständi-
gen Erkunden geöffnet sein, wo 
ein Besuch sonst nur mit Füh-
rungen möglich ist. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
stehen auf dem Gelände für Fra-
gen zur Verfügung.
Natürlich wird für leckere Speisen, 
von vegetarischer Nudelpfanne 
bis zu Straußen-Bratwurst, und 
eine Auswahl an Getränken eben-
so gesorgt sein, wie für Spiel und 
Spaß für die kleinsten Besucher. 
Der Jubiläumstag wird musika-
lisch begleitet vom Bolli-Pop Or-

chester aus Wandlitz.
Mit Nebelpardern, Jaguarundis, 
Fossas und Schneeleoparden ist 
das Zentrum erfolgreich an Eu-
ropäischen Zuchtprogrammen 
beteiligt. Durch ein europawei-
tes Netzwerk wird tagtäglich 
der Erhalt weiterer bedrohter 
Tierarten gefördert. Zum Schutz 
der heimischen Fauna besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit 
der regionalen Wildtierrettung.

FELIDAE Wildkatzen- und  
Artenschutzzentrum Barnim 

Siedlung 3, 16230 Sydower Fließ –  
OT Tempelfelde

Landestiger Diego

Fotos: Rico Peick (c) FelidaeSchneeleopard Nanda Tigerin Heike

Apropos Alkohol –  
Sind Sie Co-Abhängig?
Kennen Sie Menschen, bei de-
nen Sie spüren, dass ihr Umgang 
mit Alkohol auffällig ist. Wie ge-
hen sie damit um? Das ist Ihre 
persönliche Entscheidung. Wol-
len Sie sich in die peinliche Situ-
ation bringen und den Betroffe-
nen darauf anzusprechen? Eine 
gute Freundschaft sollte ein sol-
ches Gespräch aushalten. 
Aber wie sieht es aus, wenn es 
sich um einen Familienangehö-
rigen handelt? Hier ist Wegse-
hen und Schweigen auf Dauer 
gar nicht möglich. In der Familie, 
beim Umgang mit dem Partner, 
den Kindern oder Eltern entste-
hen im Zusammenleben Belas-
tungen, einerseits innerhalb der 
Familie, aber auch in der Wir-
kung nach außen.
Als naher Angehöriger steht 
man doch füreinander ein. 
Wenn jemand alkoholbedingt 
„auffällig“ wird, helfen die An-
gehörigen instinktiv. Entschul-
digungen, Übernahme von Auf-
gaben und Erklärungsversuche 
an Dritte bilden einen Schutz-
schirm über dem Betroffenen. 
Das kostet Kraft und führt zu 
starken psychischen und kör-
perlichen Belastungen. Dieses 
Verhalten nennt man Co-Ab-
hängigkeit. An der eigentlichen 
Ursache, dem Alkoholproblem 
des Angehörigen, ändert das al-

lerdings nichts. Persönliche Hin-
weise und Bitten bewirken we-
nig. Schlimmer noch: Realistisch 
betrachtet verhindert dieses 
Verhalten der Angehörigen, Ihre 
sogenannte Co-Abhängigkeit, 
dass sich etwas ändert. Denn sie 
tragen dazu bei, dass der Betrof-
fene die negativen Auswirkun-
gen seines Verhaltens weniger 
zu spüren bekommt. 
Letztlich leiden die Co-abhängi-
gen Angehörigen stärker als der 
Betroffene selbst. Sie erleben al-
le Probleme im vollen Bewusst-
sein und können aus dem Kreis-
lauf ebenso wenig ausbrechen, 
wie der Abhängige selbst. Wie 
können Sie sich befreien? Su-
chen Sie Hilfe, z. B. in einer Bera-
tungsstelle oder in einer Selbst-
hilfegruppe! Wir können Ihnen 
helfen, auch vertraulich und an-
onym (E-Mail: kontakt.selbsthil-
fegruppe@arcor.de).
Weitere Informationen bekom-
men Sie in der Selbsthilfegruppe 
„Hoffnung“ in Biesenthal und 
auf unserer Internetseite – 
www.shg-biesenthal.de, Tel.: 
03337-4697799, Herr Meise.
Wir treffen uns in der Schüt-
zenstraße 36, am Mittwoch den 
14. und 28. Mai 2025, immer 
um 18.00 Uhr.

Im Namen der Gruppe grüßen  
Dr. B. Grahl und R. Meise

Schöne Veranstaltung zum Frauentag 
in der Gemeinde Sydower Fließ
Zur Feier am 8. März waren alle 
Tempelfelder und Grüntaler 
Frauen herzlich eingeladen und 
alle, die kamen, hatten viel Spaß.
Denn viele fleißige Helfer hat-
ten in der Mensa der Grund-
schule Grüntal alles gut organi-
siert und vorbereitet.
Die Tische waren hübsch einge-
deckt und mit Blumen der Gärt-
nerei Schubert geschmückt. 
Zur Kaffeezeit spendeten einige 
Frauen ganz leckere selbstgeba-
ckene Kuchen und Torten, und 
das Abendessen wurde vom Mi-
ni-Markt Grüntal zubereitet.
Viel Freude machten auch die 
Unterhaltungsbeiträge.
Die Chorfrauen des Gesangsver-

eins Harmonie Tempelfelde 
führten das kleine Theaterstück 
„Die Hose“  und eine lustige 
Hutmodenschau vor, und Frau 
Krauskopf brachte mit ihrem 
„Improtheater“ alle zum Stau-
nen. Schließlich konnte bei flot-
ter Musik, die unser DJ Reinhard 
auflegte, das Tanzbein ge-
schwungen werden.
Alles in allem war es eine schö-
ne Veranstaltung, für die wir al-
len, die dazu beigetragen haben, 
ein ganz ganz herzliches Danke-
schön sagen.

Seniorengruppe 
Tempelfelde-Grüntal

Gesangsvereins Harmonie 1889 
Tempelfelde

Seniorengruppe Tempelfelde

Seniorengruppe Tempelfelde-Grüntal 
lädt ein
Die Seniorengruppe Tempelfel-
de-Grüntal trifft sich monatlich 
zur Kaffeerunde im Gemeinde-
zentrum Tempelfelde. Hier wer-
den Erfahrungen ausgetauscht, 
Informationen aus den Gemein-
devertretersitzungen weiterge-
geben und manchmal wird auch 
musiziert. 
Die nächsten Termine sind: 
Mittwoch, 14.05.2025 und 
11.06.2025.
Wer in dieser Gruppe mitwirken 
möchte und aus Tempelfelde 
oder Grüntal kommt, kann sich 
bei einem der drei Verantwortli-

chen über die Modalitäten der 
Mitwirkung informieren. 
Ansprechpartner dafür sind:
• Brigitta Kempe
 Tel. 01520/ 370 42 26 (Ach-

tung! Neue Nummer!)
• Eva Weigner
 Tel. 03337/ 46 30 55
• Wolfgang Beck
 Tel. 03337/ 45 10 20

Wir freuen uns auf neue Mit-
glieder.

Freundliche Grüße
i. A.  W. Beck
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Die	Volkssolidarität	Biesenthal	informiert

Begegnungsstätte Biesenthal
August-Bebel-Str. 19, 16359 Biesenthal, Tel. 03337 / 40051
Montag: 13.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch: 13.00 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsplan Mai 2025
(Änderungen vorbehalten)
Mo | 05.05. 13:00 Uhr Kartenspiele, UKB:  1,00 €
Mi | 07.05. 14:00 Uhr Zumba im Sitzen, UKB:  2,00 €
Do | 08.05. 17:30 Uhr QiGong
Mo | 12.05. 13:00 Uhr Kartenspiele, UKB:  1,00 € 
  17:00 Uhr Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln usw.)
Mi | 14.05. 14:00 Uhr  Urania: Fit im Kopf – Training für unser Ge-

dächtnis, 1. Teil, Frau Baumgarten, UKB:  2,50 €
Do | 15.05. 10:00 Uhr  Café-Atempause“ – Angebot für pflegende 

Angehörige. Ein Gesprächsangebot des Paktes 
für Pflege. Begegnung, Beratung und Zeit zum 
Austausch und Atemholen

 17:30 Uhr QiGong
Mo | 19.05. 13:00 Uhr Kartenspiele, UKB:  1 €
Mi | 21.05. 14:00 Uhr Demenz verstehen – Vortrag mit Übungen 
  Pakt für Pflege – Sandra Santos
Do | 22.05. 17:30 Uhr QiGong
Mo | 26.05. 13:00 Uhr Kartenspiele, UKB:  1 €
  Hobbykurs (Stricken, Häkeln, Basteln usw.)
Mi | 28.05. 14:00 Uhr Geburtstagskinder des Monats
Do | 29.05. 17:30 Uhr QiGong
Zu allen Veranstaltungen sind sowohl Mitglieder als auch Interessierte  
jeden Alters herzlich willkommen

Demenz verstehen    16:00 – 18:00 Uhr    
letztes Thema der Veranstaltungsreihe
Dienstag 06.05. Wohnformen und Finanzierung

Kontakt: Aufwind vor Ort, Tel: 03338 661650, 0151-559 160 44,  
Mail: aufwind@lobetal.de
Dieses Angebot ist für alle Interessierte und kostenfrei. Um eine frühzeiti-
ge verbindliche Anmeldung wird gebeten. Es ist möglich, Angehörige mit 
Demenz während der Schulung betreuen zu lassen.

verAnStAltungen

Eine KuLINARISCHE KuLTuRREISE  
am 10. Juni 2025 in die Lausitz
Die Interessengemeinschaft Se-
niorenarbeit Rüdnitz (ISR) lädt 
ihre Senior(innen), aber gern 
auch andere Interessierte (bei 
freier Kapazität), wieder zu einer 
ganz besonderen Busfahrt ein.
Im modernen Reisebus geht es 
ab Rüdnitz ins Schokoladenland,
wo eine Begrüßung in der Con-
fiserie „Felicitas“, ein Film im 
Schokokino sowie das Anferti-
gen einer Schokoladen-Postkar-
te geplant ist.
Die Kultur kommt nicht zu kurz 
bei einer Führung im Romy- 
Schneider-Museum.

Selbstverständlich ist für das 
leibliche Wohl mit Mittagessen 
und Kaffeegedeck gut gesorgt.
Preis pro Person:  89,00 €

Wer sich für diese Fahrt interes-
siert und nähere Infos möchte 
meldet sich bitte direkt bei Frau 
Renate Lehmann: 
Tel. 0160 444 2096
Teilnehmerlisten liegen auch in 
der Bürgerbibliothek Rüdnitz: 
Mo, Mi, Fr: 16–18.30 Uhr

Brigitte Dahl (ISR)
Tel.-Nr.: 03338751150

Konzertreihe „Klassik auf dem Lande 2025“ präsentiert

„200 Jahre Johann Strauß“ am 17. Mai 
um 18 uhr in der Kirche Sophienstädt
Am 17. Mai um 18 Uhr 
zelebriert das Branden-
burgische Konzertorches-
ter Eberswalde mit dem 
Konzert „200 Jahre Jo-
hann Strauß“ ein beson-
deres Jubiläum in der Kir-
che Sophienstädt.
Feiern Sie mit uns den 
runden Geburtstag des 
großen „Walzerkönigs“ 
Johann Strauß und erleben Sie 
einen Konzertabend voller Ele-
ganz und Wiener Charme.
Das Eberswalder Ensemble un-
ter der Leitung von Urs-Michael 
Theus präsentiert die unver-
gänglichen Melodien des be-
rühmten Komponisten und sei-
ner Wegbegleiter, die seit zwei 
Jahrhunderten die Herzen er-
obern. Von der schwungvollen 
„An der schönen blauen Donau“ 
über die mitreißende „Tritsch-
Tratsch-Polka“ bis hin zum 
prächtigen „Kaiserwalzer“ – las-
sen Sie sich von den glanzvollen 
Rhythmen und festlichen Klän-

gen verzaubern. Dieses Konzert 
ist eine Hommage an einen der 
größten Musiker seiner Zeit, der 
den Wiener Walzer weltbe-
rühmt machte.
– Änderungen vorbehalten

Info
Kartenreservierung unter:
Brandenburgisches Konzertor-
chester Eberswalde 
Tel. (0 33 34) 25 650
Die Karten liegen ab 17 Uhr an 
der Abendkasse zur Abholung 
bereit. 
Eintritt: 10,00 Euro / Kinder bis 
14 Jahre frei
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Neue Ausstellung in der Galerie im Rathaus Biesenthal –  
bis 1. 6. 2025
„in memoriam“ Lothar Gericke und Friedrich Schötschel
Friedrich Schötschel (* 16.07.1926 
in Halle, Saale; † 13.10.2024 in 
Lobetal) Bildhauer und Maler.  
Er lebte mit seiner Frau  
Margit Schötschel, Bildhauerin 
(* 26.03.1933 in Berlin-Weißen-
see; † 21.08.2017) in Wullwinkel 
(Amt Biesenthal)

„Er gehört eher zu den Stillen im 
Lande. Mit seinem Festhalten an 
der figürlichen Auffassung steht 
Friedrich Schötschel nicht nur in 
der realistischen bildhaueri-
schen Tradition, er glaubt auch 
an die zeitlose Tragfähigkeit der 
Ausdrucksmittel, welche die 
menschliche Gestalt über alle 
Wirren der Moderne hinweg 
bietet. Dabei setzt er auf Alltäg-
lichkeit und Selbstverständlich-
keit der plastischen Erschei-
nung, auf kompakte Körper- 
haftigkeit und Harmonie der in 
sich ruhenden Formen. Die prä-
zise gebildete, einfache und 
schlüssige Formensprache weist 
einen geschlossenen Umriss auf 
und unterliegt einem insgesamt 
ruhigen, ausgewogenen und an 
klassischer Axialität orientier-
tem Rhythmus. Inhaltliche 
Spannungen vermeidet er eben-
so wie überzogenen gestischen 
Ausdruck. Wesentlicher er-
scheint ihm, existenzielle Situa-
tionen der dargestellten Figuren 
in einer in sich ruhenden Durch-
formung der Volumina zu ver-
deutlichen, mit schlichter Kör-
persprache Besonnenheit und 
Innerlichkeit auszustrahlen. In 
diesem Sinne erweist Schöt-
schel sich als Vertreter der halle-
schen Bildhauerschule, die von 
seinem Lehrer Gustav Weidanz 
an der Burg Giebichenstein 
1916 begründet worden war. 
Mit Ausnahme des überzeugen-
den Deserteur-Denkmals für 
Bernau vom Ende der 1990er 
Jahre hat der Bildhauer vorwie-
gend sakrale Kunstwerke ge-
schaffen – Vollplastiken, Reliefs, 

Raumausstattungen. Keine be-
scheidene kirchliche Gebrauchs-
kunst mit Tendenz zu jenseiti-
ger Verklärung. Es geht im 
besten Sinne um eine dem Le-
ben und Erfahrungen verpflich-
tete Diesseitigkeit, um Ausdruck 
des Menschlichen in überstei-
gerter Form.“

(Text: Herbert Schirmer,  
Kunstwissenschaftler)

Lothar Genicke, (* 08.03.1937 in 
Breslau; † 30.05.1924, in Biesen- 
thal) 1958 Studium an der Fach-
schule für Angewandte Kunst 
Potsdam | seit 1965 Mitglied im 
VBK | 1972 Studium an der 
Kunsthochschule Berlin-Wei-
ßensee | tätig in Berlin-Projekt, 
im Zentralinstitut für Gestal-

tung und an der Akademie der 
Wissenschaften | seit 1981 tätig 
in Berlin und ab 2003 in So-
phienstädt (Amt Biesenthal).
„Sein zentrales Thema sind 
Stadtlandschaften, Ostberliner 
Stadtlandschaften. Urbane Räu-
me, in denen Architekturleis-
tungen der Vergangenheit und 
Gegenwart aufeinander treffen. 
Neben der jeweiligen objektiven 
Besonderheit gestaltet Lothar 
Gericke weniger das dem doku-
mentarischen Sinne nach Cha-
rakteristische, das Einmalige, als 
das von Licht und Farbe hervor-
gerufene Stimmungshafte in 
seinen Ansichten. Ausgewählte 
Objekte können durch topogra-
fische Verweise definiert oder 
durch vereinfachte Beschrei-

bung ins Anonyme transferiert 
werden. Im Bild „Häusergruppe“ 
werden vereinzelte Wohnbau-
ten als Symbol eines offenen 
Stadtorganismus gezeigt, wie 
auch als den Raum dominieren-
de, zeichenhafte Skulpturen. In 
straffer Tektonik, betont durch 
zeichnerisches Gerüst und eine 
fein abgestufte Farbskala von 
Ockertönen, ragen sie in den 
graublauen Himmel. Prototy-
pen, die im ansonsten kargen, 
publikumsbereinigtem Bild-
raum wie zufällig Stehengeblie-
benes wirkt, das bereits Zeichen 
der Verödung und Entvölkerung 
in sich trägt. Mit der umrissbe-
tonten Bildfigur „Mädchen mit 
gelbem Ohrschmuck“ erfasst 
Gericke lediglich schematisierte 
Kopfsegmente in vermittelnder 
Vorderansicht. In sich gekehrt 
und dem Betrachter zugewandt, 
präsentiert es sich in sinnlich 
unterkühlter, neutraler Darstel-
lung und in von der Pop Art ins-
pirierten Farbigkeit. Als personi-
fizierte Stellvertreterinnen für 
ein gegenwärtiges Lebensge-
fühl verkörpert sie zeitgenössi-
sche Mentalität, ohne jeden  
Anflug von Individualität – ei-
nerseits archetypisches Symbol, 
andererseits plakativer Eindi-
mensionalität.“ 

(Text: Herbert Schirmer,  
Kunstwissenschaftler)

Öffnungszeiten der Galerie im 
Rathaus Biesenthal wie Tou-
rist-Information Biesenthal:

im April:
Dienstag 10:00 – 13:00 Uhr und 
14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, Freitag und Sonn-
abend 10:00 – 14:00 Uhr
ab Mai:
Dienstag 10:00 – 13:00 und  
14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag, Freitag, Sonnabend 
und Sonntag 10:00 – 16:00 Uhr
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zum „Tag des Wanderns“ 2025 am Mittwoch, dem 14. Mai um 10:00 uhr

Auf den Spuren des märkischen Adels
Vom Schlossberg der Natur-
parkstadt Biesenthal vorbei an 
Wukensee und Krummer Lan-
ke nach Schloss Lanke
... zurück entlang des Hellsee 
und durch das Biesenthaler Be-
cken

1157 eroberte Albrecht I. „der Bär“ 
(geb. um 1100 – gest. um 1170) 
aus dem alt-sächsischen Hocha-
dels-Geschlecht der Askanier die 
Burg Brandenburg. So begründete 
er (s)eine neue Landesherrschaft 
auf slawischen Böden. Albrecht 
und seine Nachfolger eroberten im 
Verlauf der folgenden 150 Jahren 
die ganze Mark Brandenburg bis 
zur Oder – so auch den Berg vor 
den Toren Biesenthals.
1329 wurde dort die Burg Biesen-
thal als „Hus zu Bistal“ erstmals 
nachweislich erwähnt. Doch ist 
es sehr wahrscheinlich, dass sie 
bereits um 1215 errichtet wurde. 
Die Askanier nutzten sie als militä-
rischen Stützpunkt für ihre Ostex-
pansion und zur Sicherung der „Via 
Bistal», einer Heer- und Han-
delsstraße Richtung Uckermark. 
Dabei diente der kleinere Berg als 
„Küchenberg“.: von ihm ging es nur 
über eine schmale Zugbrücke auf 

den eigentlichen Schlossberg, der 
damit doppelt gesichert war.
Unsere Wanderung startet auf 
dem Biesenthaler Markt, direkt am 
Rathaus, und führt sogleich  
zu besagtem Schlossberg.
1426 kauften die Brüder Claus, 
Otto und Wilke aus dem märki-
schen Uradels-Geschlecht von 
Arnim Burg und Stadt. 1577 
überließen sie die Burg Johann 
Georg, Markgraf von Brandenburg, 
und verlegten ihren Familiensitz 
bis 1945 nach Boitzenburg in der 
Uckermark.
Die Burg verfiel ...
1884 wurde auf dem Schlossberg 

ein hölzerner Aussichtsturm errich-
tet, der jedoch wegen Baufälligkeit 
abgerissen und 1907 durch einen 
gemauerten Aussichtsturm ersetzt 
wurde – zu Ehren des nur 99 Tage 
regierenden Kaisers Friedrich III.  
als „Kaiser-Friedrich-Turm“.
Nördlich des Schlossberges, auf 
Höhe der Wehrmühle – dem Ort 
der jährlich-sommerlichen zeitge-
nössischen Kunstausstellung „Art 
Biesenthal“ – geht es auf etwa 12 
Kilometern über den am 14. Ok-
tober 2024 eröffneten „Fontane 
Wanderweg“ nach Lanke.
Das Dorf Lanke wird 1315 erstmals 
urkundlich erwähnt. Der Markgraf 

bestätigte Biesenthal die ihr von 
seinem Vater verliehenen Rechte 
und Besitzungen, darunter auch 
Lanke. Um 1415 fiel das Dorf dann 
an die Burgherren von Biesenthal 
– und Lanke hatte neben 15 wei-
teren Dörfern der Stadt Biesenthal 
Geld und Naturalien zu liefern.
Das Lehngut Lanke wurde im drei-
ßigjährigen Krieg 1618 – 1648  
fast vollständig niedergebrannt.
1654 kaufte der 1. Preußische 
Generalfeldmarschall Otto 
Christoph von Sparr aus dem 
benachbarten Prenden die durch 
den Krieg verlassenen Höfe. 1826 
folgte ihm – nach einer Vielzahl 
an adeligen Besitzern, darunter 
auch Kurfürstin Luise Henriette – 
Friedrich Wilhelm Graf von Redern, 
Intendant der Königlichen Bühnen 
zu Berlin. Er erwarb Lanke samt der 
Dörfer Prenden, Ützdorf, Werder, 
Sophienstädt und Neudörfchen. 
Pächter wurde die Familie von 
Friedlaender-Fuld, eine oberschle-
sische Braunkohlen-Dynastie. 1920 
heiratete Tochter Marie-Anna, 
Kunstsammlerin und Brieffreundin 
sowie Herausgeberin von Werken 
Rainer Maria Rilkes, auf Schloss 
Lanke den Bankier Rudolph de 
Goldschmidt-Rothschild.

Schloss Lanke Foto: Marlies Losansky
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Einladung zum Maibaumaufstellen am 30. April, 17 uhr  
in Rüdnitz, vor der Gaststätte zum „Fröhlichen Gustav“
Die Tradition des Maibaum-
aufstellens reicht bis ins Mittel-
alter zurück. Schon in den 20er- 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
wurde in Rüdnitz diese Festlich-
keit begangen.
Als Maibaum werden ein bunt 
geschmückter Baum oder Baum-
stamm bezeichnet. Er symboli-
siert das Leben und die Frucht-
barkeit. Bekannt ist, das am 30. 
April 1919 nach dem I. Weltkrieg 
im Dorf wieder gefeiert wurde. 
Tanz in den Mai, in die laue 
Frühlingsnacht boten sich dazu 
an. Es war auch eine Gelegen-
heit den Brauch des Maibaum-
aufstellens wieder aufleben zu 
lassen und beim Tanz neue 
Kraft für die bäuerlichen Bestell-
arbeiten zu sammeln. Während 
das ganze Dorf feierte, war es 
aber auch besonders unter der 
Jugend ein großer Spaß und 
auch Brauch, an diesem Tag die 

Walpurgisnacht[1] zu feiern.   Im 
Vordergrund stand dabei die 
Freude, dass das wechselnde 
Wetter aus dem April endlich 
vorbei ist, die Tiere zurück aus 
ihrem Winterquartier kommen 
und die Saat allmählich 
sprießt.  In der Dorfchronik hat 
der Chronist der damaligen Zeit, 
der Dorflehrer und Kantor Hans 
Schiebel für das Jahr 1919 ver-
merkt:
 
„In der Walpurgisnacht (die 
Nacht zum 1. Mai) trieben Hexen 
und böse Geister ihr Unwesen im 
Dorf. Sie machten den Leuten al-
lerlei Schabernack. Schornsteine 
wurden zugedeckt. Türen und To-
re von einem Dorfende zum an-
deren geschleppt. Toilettentüren 
zugenagelt, Bindegarn auf dem 
Hof kreuz -und quergespannt, 
Fallgruben angelegt und andere 
ähnliche Scherze getrieben. Wer 

einen Schuppen mit einem fla-
chen Dach hatte brauchte sich 
nicht zu wundern, wenn er dar-
auf am nächsten Morgen einen 
Leiterwagen zu stehen hatte, wie 
es einem Bauern aus der Dorf-
straße erging. Das junge Volk 
wollte sich kranklachen, wenn es 
sah, dass seine Scherze ihre Wir-
kung getan hatten.“
 
Während die Älteren den Start 
in den Mai und somit der Aus-
blick auf die sonnige Zeit des 
Jahres voll ausgelassen mit Tanz 
und leiblichen Genüssen ver-
brachten, war es die Dorfjugend 
die mit überschäumender Freu-
de sich köstlich über die eigenen 
„Scherze“ amüsierten. 
 
Wie nun schon seit vielen Jah-
ren ist es der Schützenverein 
2000 Rüdnitz e. V., der zu dieser 
Veranstaltung einlädt und wie 

bereits im vorigen Jahr, durch 
den Heimat- und Landschafts-
verein Rüdnitz e. V. sowie die 
Freiwillige Feuerwehr Rüdnitz 
unterstützt wird. Und nicht zu-
letzt, für Getränke und Essen 
(vom Grill) ist bei Posaunen-
klängen gesorgt.
 
Das diese Veranstaltung nach 
der politischen Wende wieder 
ins Leben gerufen wurde, war 
der Wirtin des „Fröhlichen 
Gustav“, Gertraud Müller, 
(Traud chen) zu danken.
 
Noch heute ist die 85jährige da-
bei und Vorbild mit ihrem En-
gagement zum Gelingen der 
Veranstaltung. Dafür auch ein 
herzliches Dankeschön.

Rainer Staude
 
[1]  Benannt nach der heiligen 

Walburga.

Die Stadt Berlin erwarb das Gut 
dann 1935 und integrierte es in ihr 
nationalsozialistisches „Kraft durch 
Freude“ – Naherholungs-Konzept.
Nach dem II. Weltkrieg wurde 
Schloss Lanke als Krankenhaus und 
später Pflegeheim genutzt. Das 
denkmalgeschützte Schloss mit 
seinem Park, angelegt von Peter 
Joseph Lenné, ging 2006 in Privat-
besitz über und wurde zu privaten 
Wohnzwecken saniert. Gartensaal 
und Park stehen nur an ausgewähl-
ten Terminen der Öffentlichkeit für 
Veranstaltungen offen.

Um Ihr leibliches Wohl kümmern 
sich bei uns:
• Café „Auszeit», Biesenthal |  

Fr–So 12–18 Uhr, ab ca. Mitte 
April Di–So 12–18 Uhr

• Taverna „Mykonos», Biesenthal
 Di–Fr 11.30–14.30 und 17–22 Uhr, 

www.mykonos-biesenthal.de
• Café „Zum Schloßberg»,  

Biesenthal
 Mo–Fr 6–17 Uhr |  

Sa + So 7.30–15 Uhr
• Restaurant am Strandbad  

Wukensee, Biesenthal 
 Nur während der Badesaison 

geöffnet! 
 www.restaurant-wukensee.de
• Hotel und Restaurant „See-

schloss», Lanke 
 ganzjährig geöffnet
 www.seeschloss-lanke.de/ 

restaurant
• Restaurant und Pension  

„Bellevue», Lanke 
 täglich 12–19 Uhr – außer am 

Dienstag 
 www.bellevue-lanke.de
Nähere Informationen erhalten Sie 
bei uns: 
Tourismusverein Naturpark Barnim 
Bahnhofsplatz2 | 16348 Wandlitz
info@barnim- 
tourismus.de | Tel. 
(033 397) 67 277

Unsere nächste 
Wanderzentrale 
für Sie: 
Sonnabend, 21. Juni | 10:00 Uhr
Wo Schiffer und Treidler  
zu Hause waren 
Vom Bahnhof Ruhlsdorf durch Zer-
penschleuse, entlang des Langen 
Trödel am Finowkanal.

Text und Redaktion: Marlies 
Losansky und Lutz Lorenz unter 

Verwendung von „Lanke – Wande-
rungen durch die Geschichte eines 

märkischen Dorfes“ 
Teil I und II sowie von Texten der 

anliegenden Anbieter.
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Arbeiten am Trinkwassernetz
Die Stadtwerke Bernau führen 
Rohrnetzspülungen im Auftrag 
des Wasser- und Abwasserver-
bandes „Panke/Finow“ (WAV) in 
Bernau Am Panke-Park, Gieses 
Plan, Teile des Puschkinviertels, 
Schmetzdorf, Ladeburg und Lo-
betal sowie in Teilen von Bie-
senthal durch.
Zur dauerhaften Sicherung der 
hohen Trinkwasserqualität füh-
ren die Stadtwerke Bernau in 
Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleister regelmäßig Rohr-
netzspülungen durch, die die In-
nenwand der Wasserrohre von 
Ablagerungen befreien sollen. 
Am Dienstag (22. April 2025) be-
ginnen die Arbeiten am Trink-
wassernetz in Bernau Gieses 
Plan, Am Panke-Park, Teile des 
Puschkinviertels, Schmetzdorf, 
Ladeburg und Lobetal sowie in 
Teilen von Biesenthal, welche 
bis zum Mittwoch (30. April 
2025) andauern.
Während der Reinigungsarbei-
ten und kurz danach kann es zur 
kurzen Unterbrechung der 
Trinkwasserversorgung sowie 
zu Beeinträchtigungen durch 
Druckmangel, Luft in den Was-
serleitungen oder auch Trübun-
gen des Wassers kommen.

Leichte Beeinträchtigun-
gen in den umliegenden 
Straßenzügen möglich 

„Sollte es auch in den umliegen-
den Straßenzügen zu Beein-
trächtigungen kommen, bitten 

wir um Verständnis“, sagt Ste-
fan Kromczynski, Leiter Techni-
scher Service der Stadtwerke 
Bernau. Eine leichte Verfärbung 
nach den Reinigungsarbeiten 
sei gesundheitlich völlig unbe-
denklich. „Wir raten jedoch, mit 
dem Wäschewaschen zu war-
ten, bis das Wasser wieder klar 
ist, damit die Wäsche nicht ver-
färbt“, schließt er. Eine detail-
lierte Auflistung der betroffe-
nen Straßen und des Datums 
stellen die Stadtwerke Bernau 
und der WAV unter www.stadt-
werke-bernau.de und www.
wav-panke-finow.org zur Verfü-
gung.

Hochleistungspumpe im 
Einsatz

Bei der Rohrnetzspülung kommt 
ein Saugspülverfahren zum Ein-
satz. Bei diesem Verfahren brin-
gen die Techniker abschnittwei-
se an den Endpunkten der Rohre 
eine mobile Hochleistungspum-
pe an. Sie spült die Leitungen in 
Hochgeschwindigkeit durch, so-
dass Ablagerungen entfernt 
werden. Für jeden Spülabschnitt 
wird im Voraus die Mindest-
spülmenge errechnet. Während 
des Prozesses wird alles auto-
matisch überwacht, am Ende 
wird das Spülwasser in das Ab-
wassersystem eingeleitet. „Mit 
der regelmäßigen Rohrreini-
gung sorgen wir für eine dauer-
haft hohe Qualität des Trink-
wassers“, sagt Stefan 

Kromczynski und schließt: 
„Nach einer Rohrnetzspülung 
sind die Wasserleitungen für die
nächsten Jahre fit“. In Bernau 

und Biesenthal werden bei der 
aktuellen Spülung insgesamt 
31.092 Meter Rohrnetz gespült.

 Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Regionalleitstelle Nordost (speziell für die Bürger aus Melchow):
 03334/30480 und 03334/19222
Dienstbereitschaft für Hausbesuche: 
MO, DI, DO  19:00 – 07:00 Uhr 
MI, FR  13:00 – 07:00 Uhr 
SA/SO  07:00 – 07:00 Uhr 
Zentrale Rufnummer  03337/116117 – von dort erfolgt die Weiter-
leitung an den diensthabenden Arzt.
Praxis Dr. Warmuth  03337/3078
Praxis Dipl. med. A. Pagel  03337/3063
Praxis Naber  03337/3179

 Notdienstbereitschaft der Apotheken in Biesenthal
Barnim-Apotheke, Ruhlsdorfer Str. 4, 16359 Biesenthal 
12.05.2025; 25.05.2025
Stadt Apotheke, Am Markt 5, 16359 Biesenthal 
05.05.2025; 19.05.2025; 31.05.2025

wochentags: 18:00  Uhr bis  08:00 Uhr 
samstags: 12:00 Uhr bis sonntags 08:00 Uhr
sonntags: 08:00 Uhr bis montags 08:00 Uhr
 03337/40500 

Angaben ohne Gewähr.
Weitere Notdienstbereitschaft in unserer Umgebung finden Sie unter: 
http://www.aponet.de/service/notdienstapotheke-finden.html

 Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst entnehmen Sie bitte den  
aktuellen Bekanntmachungen der Märkischen Oderzeitung. 

 Tierärzte im Amtsbereich (keine Bereitschaftszeiten)
Tierarztpraxis Biesenthal, Bahnhofstraße 5, 16359 Biesenthal: 
Dr. Sandra Lekschas:  03337/ 377078

notdIenSte
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KIrchlIche nAchrIchten

EV.	GEsaMTkirchEnGEMEinDE	niEDErBarniM

Pfarrer Lars Friedrich 
Webseite: www.kirche-klosterfelde.de
E-Mail: L.friedrich@kirche-barnim.de
Tel.: 033 395 420

GoTTEsDiEnsTE/TErMinE
 SA | 10.05.
17:00 Uhr | Prenden
Pfr. Friedrich
 SO | 11.05.
10:00 Uhr | Ruhlsdorf 
Pfr. Friedrich
 SO | 18.05. 
10:00 Uhr | Stolzenhagen
Pfr. Friedrich
14:00 Uhr | Marienwerder
Pfr. Friedrich
 SO | 25.05.
10:00 Uhr | Sophienstädt
Pfr. Friedrich

14:00 Uhr | Klosterfelde
Pfr. Friedrich zur Eröffnung des 
4. regionalen Ökotags 
(14:30–16:45) mit Abschluss-
konzert um 17:00 Uhr
	Do	|	29.05.
11:15 Uhr | Zerpenschleuse 
regionaler Gottesdienst an 
Christi Himmelfahrt in der 
Kommunität LechLecha mit an-
schließendem mitbringe Buffet

Taize-Andacht
Die Andacht wird mit sehr viel 
Musik und Gesang nach alten 
Texten der Taize-Bewegung ge-
staltet und wurde bisher gut an-
genommen. 

Jeden Monat jeweils am ersten 
Freitag um 18.30 Uhr Andacht 
in der Kirche Gersdorf. 
Jedermann oder -frau ist herz-
lich eingeladen.

EV.	kirchEnGEMEinDE	BEiErsDorf-GrünTal-TraMPE

Hauptstr. 10 • 16259 Beiersdorf-Freudenberg
Tel. 033451-459042 • www.kirche-beiersdorf-gruental.de

 SO | 11.05. | Jubilate  
10:00 Uhr | Fachwerkkirche Tu-
chen
Gottesdienst zu den Tuchener 
Tagen
Pfarrer Christoph Strauß
14:00 Uhr | Schönfeld
Pfarrer Christoph Strauß
 FR | 25.05. | Rogate
10:15 Uhr | Melchow
Pfarrer Christoph Strauß
14:00 Uhr | Tempelfelde
Pfarrer Christoph Strauß
	Do	|	29.05.	|	himmelfahrt
Radtour 
11 Uhr | Start mit Andacht in 
Grüntal 
14 Uhr | Beiersdorf (Kaffee)
Pfarrer Christoph Strauß 
 SO | 08.06. | Pfingstsonntag
14:00 Uhr | Freudenberg
Konfirmation
Pfarrer Christoph Strauß
 SO | 15.06. | Trinitatis
10:15 Uhr | Grüntal
Pfarrer Christoph Strauß
14:00 Uhr | Beiersdorf 
Midsommar und Singen im 
Pfarrgarten 
Pfarrer Christoph Strauß

 FR | 20.06.  
17:30 Uhr | Freudenberg
Festgottesdienst zum Dorfjubi-
läum
Pfarrer Christoph Strauß 
 SO | 22.06. | 1. So. n. Trinitatis
10:15 Uhr | Melchow
Pfarrer Christoph Strauß
14:00 Uhr | Tempelfelde
Pfarrer Christoph Strauß
 SO | 29.06. | 2. So. n. Trinitatis
11:00 Uhr | Schönfeld 
Gottesdienst auf dem Sportplatz
Pfarrer Christoph Strauß
14:00 Uhr | Trampe
Pfarrer Christoph Strauß
 SO | 06.07. | 3. So. n. Trinitatis
10:15 Uhr | Grüntal
Pfarrer Christoph Strauß
14:00 Uhr | Beiersdorfer Sonn-
tagsrunde 
Pfarrer Christoph Strauß
 SO | 13.07. | 4. So. n. Trinitatis
10:15 Uhr | Melchow
Pfarrer Christoph Strauß
15:00 Uhr | Geburtstagscafé
Pfarrer Christoph Strauß
 SO | 20.07. | 5. So. n. Trinitatis
10:00 Uhr | Tempelfelde
Andacht zum Dorfjubiläum auf 
dem Dorfanger
Pfarrer Christoph Strauß
Sommerpause
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heImAtgeSchIchtlIcher BeItrAg

trAmper
GeschichteN

Geschichten aus 
Vergangenheit 
und Gegenwart 

gesammelt von 
Heinz Wieloch

Jagdliches aus Trampe und umgebung
Heute nun liebe Leserinnen und 
Leser einiges zum Thema Jagd 
in unserer Region. Ein Jagdjahr 
beginnt hier bei uns immer am 
1. April des Jahres und endet in 
dem darauffolgenden Jahr am 
31. März. Das ist so schon lange 
per Gesetz geregelt. Per Gesetz 
regelten und regeln sich auch 
bestimmte Schonzeiten für ver-
schiedene Wildarten.
Die Jagd entwickelte sich über 
die Jahrhunderte von einer herr-
schaftlichen Bejagung durch 
den Grundherren oder Gutsbe-
sitzer. Er besaß zu dieser Zeit das 
alleinige Jagdrecht. Dieses Privi-
leg wurde dann spätestens nach 
dem zweiten Weltkrieg mit dem 
Entstehen der DDR grundsätz-
lich abgeschafft. Die Jagd sollte 
mit dem Aufbau eines neuen 
Gesellschaftssystems „endlich 
dem Volke gehören“. Ein Arbei-
ter oder ein Bauer in der DDR 
hatte ein Recht zur Jagd in den 
neu gebildeten örtlichen Jagd-
gesellschaften. Allerdings  war 
bei der Erlangung einer Jagdbe-
rechtigung in dieser Zeit Voraus-
setzung, dass man dem neu ent-
standenen System „treu 
ergeben“ war. Man trug ja eine 
Waffe und stand so im Blick der 
Öffentlichkeit und eines damals 
sehr gut arbeitenden Überwa-
chungssystems.
Nach der politischen Wende 
1989 und der anschließenden 
deutschen Wiedervereinigung 
galten dann die Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Die Jagdgenossenschaften ent-
standen auch auf dem Gebiet 
der ehemaligen DDR und damit 
neue Pächtergemeinschaften. In 
Trampe wurde 1991 ein ge-
meinschaftlicher Jagdbezirk ge-
bildet und seitdem hat man hier 
schon viele Jagdpächter gese-
hen. Die Jagdgenossenschaft 
hatte immer wieder versucht, 
an ortsansässige Jäger zu ver-
pachten, was sich aber oft 
schwierig gestaltete.
Nun aber zum Tramper Jagdre-
vier selbst. Es umfasst über ein-
tausend Hektar bejagbarer Ge-
markungsfläche, was aber 
immer wieder kleinen Schwan-
kungen in der Größe unterwor-

fen war. Bis 1945 wurde hier das 
Jagdrecht von den Grafen v. d. 
Schulenburg ausgeübt, die alle 
passionierte Jäger waren. In un-
serer Gemarkung war bis zum 
Ende des 2. Weltkrieges das 
Damwild die Hauptwildart. Da-

neben war auch Rotwild, 
Schwarzwild und Rehwild hier 
zu finden. Es gab sehr viele Feld-
hasen, Rebhühner und Fasane. 
Es gab noch Birkwild und einen 
größeren Bestand an Großtrap-
pen an der Gersdorfer Chaussee, 

bis kurz nach dem Krieg be-
zeichnend für das Jagdrevier 
Trampe. In dem Zusammen-
hang sei erwähnt, dass das Rit-
tergut Trampe eine eigene Fasa-
nerie betrieb. Sie befand sich bis 
zur Enteignung des Gutes im 
hinteren Teil des Parkes. 
Interessant ist vielleicht auch 
wie hier die Jagdstrecken (Be-
zeichnung für das erlegte Wild) 
in der Vergangenheit ausgese-
hen haben. Die großen Güter 
führten manchmal mehrmals 
Jagden in ihren Jagdbezirken 
durch, worüber genauestens 
Buch geführt wurde. Diese Auf-
listungen vermitteln uns heute, 
wie vielfältig die Wildbestände 
in den Gemarkungen gewesen 
sind. So setzte sich die „Ge-
samtstrecke“ eines Jägers im 
Jagdjahr 1891/92 z.B. aus zwei 
Hirschen, zwei sogenannten 
Rotspießern, zwei Keilern und 
zwei Überläufern(Schwarzwild) 
zusammen. Es folgten 22 Rehbö-
cke, 118 Hasen, 24 Fasane, 20 En-
ten und sogar ein Fischreiher. 
Dazu gesellten sich dann noch 2 
Füchse, ein Hamster, ein Bus-
sard und einige Birkhühner. 
Man kann nur staunen über die 
Vielfalt des damals erlegten 
Wildes und auch der Wilddichte 
bei bestimmten Wildarten und 
man kann heute nachvollziehen, 
welche Entwicklungen die ein-
zelnen Bestände „durchmach-
ten“ und so manche Wildart bei 
uns verschwand.
Am Schluss noch ein Reim zu ei-
ner Tramper Treibjagd am 
21.  November 1892, der da lau-
tet: Treibergeklapper, Hörner-
gruß! Flintengeknatter Schuss 
um Schuss.
Vielen Hasen gings ans Leben, 
manchmal gings auch daneben.
Frühstück unterm Baldachin, 
wo sogar Damen drin!
Punkt vier Uhr dann abgebla-
sen, mit zweihundertvierzig Ha-
sen.
Drum zum Schlusse sag ich 
noch: vielen Dank und der Jagd-
herr lebe hoch.

Heinz Wieloch, April 2025

Ein Jagdspruch 19. Jahrhundert

Die Jagd im April
Quelle und Fotos: Archiv Heinz Wieloch, Archiv der Gemeinde Breydin
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AuS den KInder- & JugendeInrIchtungen

Förderverein Grundschule Biesenthal

Projekt Holzwerkstatt/Bauen von Igelhäusern –  
Die	iGEl-häuser	wurden	fertig	gestellt
Die Igelhäuser wurden mit viel 
Sorgfalt und Akribie fertigge-
stellt. Auch ein Igelhaus wurde 
dem Hort der Grundschule „Am 
Pfefferberg“ feierlich überge-
ben. Die Kinder haben direkt ei-
nen Platz unter einem Baum 
gefunden, wo der Igel im Herbst 

einziehen kann. Über die Som-
mermonate pausiert die Ar-
beitsgemeinschaft, und ab No-
vember startet ein neues 
Bau-Projekt unter der Leitung 
von Hartmut Zerbe. Die Kinder 
haben die Aufgabe erhalten, 

sich Gedanken darüber zu ma-
chen, was als nächstes gebaut 
werden soll. Im Gespräch waren 
Vogelhäuser oder eventuell Bie-
nenhotels. Lasst Euch überra-
schen. Der Förderverein der 
Grundschule Biesenthal dankt 

den ansässigen Biesenthaler Fir-
men für das gesponsorte Mate-
rial zur Fertigstellung der Igel-
häuser und Herrn Zerbe für sein 
Engagement bei der Umsetzung 
des Projektes.

Katja Lucke

Erstellt mit PosterMyWall
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Die	Jugendkoordinatorin	berichtet

Kinderkalender 2026
Die Arbeit am Kinderkalender 
2026 hat begonnen. Da die Schu-
le Biesenthal 100 Jahre alt wur-
de, hat der Schulsozialarbeiter 
Jan Siedhoff mit Schülerinnen 
und Schülern ein Beteiligungs-
projekt zur Motto-Findung für 
den Kinderkalender 2026 initi-
iert.
Vor den Winterferien wurde an-
gefangen, ein Thema zu suchen 
und man wurde fündig. Und es 
gibt gleich eine kleine Ände-
rung:  Für den Kinderkalender 
2026 gibt es zwei Themen. Das 
eine ist für die größeren:  „Das 
perfekte rockende Jahr …“, das 
andere für die kleineren:  „Das 
Beste der Welt …“. Eine kleine 
Geschichte zum Bild kann auch 

eingereicht werden (siehe Aus-
schreibung). Im vergangenen 
Jahr wurden über 300 Bilder ein-
gereicht. Alle Schulen und fast 
alle Kindergärten hatten sich 
beteiligt. Aus unserer Partner-
schule in Nowy Tomysl kamen 
ebenfalls wieder Bilder.
 Die Kinderkalenderjury steht in 
den Startlöchern und wartet auf 
die Bilder. Einsendeschluss ist 
der 20. Juni und dann wird sich 
sofort die Jury zusammensetzen 
und die Bilder für den Kalender 
auswählen. Dann gehen die Bil-
der zur Grafikerin und in die 
Druckerei, am 18. September 
wird der neue Kinderkalender 
bei einer großen Kinderparty im 
KULTI präsentiert.

Ausschreibung
Die Jugendkoordination im Amt 
Biesenthal-Barnim schreibt ei-
nen Malwettbewerb zur Gestal-
tung eines Kinderkalenders für 
das Jahr 2026 aus.
Thema:	„Das	 perfekte	 rocken-
de	 Jahr	…“	und	„Das	Beste	der	
Welt ...“
Alle Kinder von 5 bis 12 Jahren 
im Amt Biesenthal-Barnim und 
in der Partnerschule in Nowy 
Tomysl sind zur Teilnahme am 
Malwettbewerb aufgerufen.
Alle Maltechniken sind erlaubt 
– Vielfalt ist gewünscht. Eine 
kleine Geschichte zum Bild ist 
ebenfalls erbeten.
Die von einer unabhängigen 
Jury ausgewählten Bilder wer-
den im Kinderkalender 2026 des 
Amtes Biesenthal-Barnim und 
in einer Ausstellung präsentiert.
Die Kalenderpräsentation findet 

am 18.9.2025 um 14.00 Uhr im 
Kulti zum Weltkindertag mit ei-
nem großen Kinderfest statt.
Alle Teilnehmerinnen, deren Bil-
der für den Kalender oder die 
Ausstellung ausgewählt wer-
den, erhalten einen großartigen 
Preis.
Die Bilder können bis zum  
20. Juni 2025 eingereicht wer-
den. Wir freuen uns auf die Bil-
der und wünschen den Teilneh-
merinnen viel Spaß bei der 
Gestaltung ihrer Beiträge.

Info
Jugendkoordination im Amt 
Biesenthal-Barnim
Renate Schwieger
Tel: 015117412149
Bahnhofstr.152, 
16359 Biesenthal
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Bunter Ferienspaß  
in den Osterferien 2025
Auch das diesjährige Osterferi-
enprogramm war wieder ein 
voller Erfolg. Mit dabei: eine ge-
meinsame Fahrt in den Heide-
park, spannende Retrogames, 
ein Minecraft-Wettbewerb, kre-
atives Basteln, gemeinsames 
Brunchen – und natürlich unse-
re beliebte Kinderdisko. Die Kin-
derdiskos für Kinder im Alter 
von 6 bis 12 Jahren werden in-
zwischen regelmäßig von Ju-
gendlichen des KULTI eigen-
ständig geplant und umgesetzt 
– inklusive Musik, Dekoration, 
Einlass, Getränkeverkauf und 
Technik. Die pädagogischen 
Fachkräfte begleiten das Ganze 
unterstützend im Hintergrund. 
Bei vergangenen Veranstaltun-
gen tanzten und feierten bereits 
bis zu 70 Kinder im Jugendzent-
rum – ein echtes Gemein-
schaftsprojekt, das zeigt, wie 
viel Verantwortung und Kreati-
vität in unseren Jugendlichen 
steckt. Die nächste Disco ist vor-
aussichtlich am 17.05.2025. Das 
Highlight der Osterferien war – 
wie fast jedes Jahr – der Ta-
gesausflug in den Heidepark. 

Die Anmeldungen waren blitz-
schnell vergriffen – ein deutli-
ches Zeichen für die große Be-
liebtheit dieses Angebots.

Gaming soll inklusiver werden
Ein weiterer Schritt in Richtung 
Teilhabe: Das KULTI möchte sei-
ne Computer- und Gaming-An-
gebote künftig inklusiver und 
barrierefreier gestalten. Dafür 
werden derzeit spezielle Con-
troller angeschafft (PS5), die 
auch von Kindern und Jugendli-
chen mit motorischen Ein-
schränkungen genutzt werden 
können. Noch sammeln wir ers-
te Erfahrungen auf diesem Ge-
biet und freuen uns über Men-
schen, die uns mit ihrem Wissen 
und ihrer Praxis unterstützen 
möchten. Wer Anregungen hat 
oder Lust auf gemeinsame Pro-
jektideen in diesem Bereich, 
kann sich gerne bei uns melden!

Wir blicken gespannt auf die 
Sommerzeit 2025 mit vielen 
neuen Projekten, Ausflügen und 
kreativen Aktionen im und rund 
ums KULTI!

Jugendkulturzentrum KuLTI

Öffnungszeiten und Anprechpartner
Öffnungszeiten:
Di/Mi/Do: 14.00 bis 19.00 Uhr
Fr/Sa: 14.00 bis 20.00 Uhr

• Schlagzeugunterricht 
 (ab 12 Jahre) jeden Montag
 ab 14 Uhr, Preise auf Anfrage
• Nutzung des Bandraumes mit 

Anlage von Dienstag bis Sams-
tag zwischen 14 und 20 Uhr 
 gegen Nutzungsgebühr oder 
nach Vereinbarung

• Fitnesstraining (ab 18 Jahre) 
Dienstag bis Samstag zwi-
schen 14 und 19 Uhr, ab 4 € pro 
Monat

• kostenlose Nach- und Haus-
aufgabenhilfe Montag bis Frei-
tag nach Vereinbarung, Plätze 
begrenzt

• kostenlose Hilfe bei Bewer-
bungen und Lebensläufen

• Beratung: jederzeit einfach an-
sprechen, nach Vereinbarung 
oder immer donnerstags ab 
16:30 Uhr

Wenn Ihr interessiert seid, dann 
kommt vorbei und meldet Euch 
im Büro vom KULTI an.

Ansprechpartner/innen 
für den Jugendbereich:
Jugendförderer und Medienpä-
dagoge:
Sebastian Henning 
Student für Medienpädagogik: 
Nico Giuffrida
Paul Meyer –  FSJ

Jugendkulturzentrum KuLTI
Amtsjugendkoordinatorin:
Renate Schwieger, 
Tel.: 03337-450119
Bahnhofsstraße 152, 
16359 Biesenthal
Tel.: 03337-41770
mobil: 0151-14658624
www.kulti-biesenthal.de
E-Mail: info@kulti-biesenthal.de
Tel./Fax: 03337-450 119/118

Kinder- und Jugendhaus 
Creatimus Rüdnitz
Dorfstrasse 1, 16321 Rüdnitz
Tel./Fax: 03338-769135 
mobil: 0171-5443498 

Jugendclub Melchow
im Bürgerhaus
Di bis Fr 16:00 bis 21:00 Uhr
jeden Samstag: Projektangebot

Rückblick auf die Osterferien 2025 und 
Fortsetzung des Bauprojekts für junge 
Handwerkerinnen und Handwerker

Im Jugendzentrum KULTI Bie-
senthal wird auch 2025 wieder 
fleißig gewerkelt. Nach dem er-
folgreichen Bauprojekt aus dem 
Jahr 2024 setzen wir unsere Rei-
he praktischer Angebote im Be-
reich Handwerk und Bau fort. 
Ziel bleibt es, Kindern und Ju-
gendlichen grundlegende hand-
werkliche Fähigkeiten näherzu-
bringen – praxisnah, kreativ und 
im Team. Gleichzeitig möchten 
wir lokale Handwerksbetriebe 
einbinden und so die Verbin-
dung zwischen Schule, Freizeit-
gestaltung und beruflicher Ori-
entierung stärken.
Das diesjährige Bauprojekt ver-
folgt ein besonders naturnahes 
Ziel: Gemeinsam mit den teil-
nehmenden Kindern entsteht im 
Außenbereich des KULTI ein klei-
ner Teich. Dieser soll nicht nur 
ein schöner Ort zum Verweilen 

sein, sondern auch Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen bieten. 
Die Kinder übernehmen viele Ar-
beitsschritte selbst – vom Aushe-
ben der Grube über das Einset-
zen der Teichwanne bis hin zur 
Gestaltung mit Steinen und Holz. 
Unterstützt werden sie dabei 
von Fachkräften, den techni-
schen Diensten sowie ehrenamt-
lich Engagierten.
Auch in diesem Jahr begleitet der 
Biesenthaler Zimmerermeister 
Hartmut Zerbe die AG mit viel 
Erfahrung und Engagement. Das 
Projekt findet in Kooperation mit 
der Grundschule Biesenthal statt 
und wird von pädagogischen 
Fachkräften begleitet. Die Kinder 
lernen dabei nicht nur den Um-
gang mit Werkzeugen und Mate-
rialien, sondern auch, wie durch 
Teamarbeit und Ausdauer etwas 
Bleibendes entsteht.
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Die	Wukaninchen

Traditionelle 
Familien- 
wanderung

Die NaturFreunde OG 
B i e s e n  t h a l - H e l l mü h l e 
laden ein, zur tradionellen 
Familienwanderung am 
 29. Mai 2025 (Christi Him-
melfahrt) zum Vereinsge-
lände der NaturFreunde in 
Hellmühle. 

Treffpunkt: 10.00 uhr 
Marktplatz Biesenthal

Es werden frisch Gegrilltes, 
Getränke und leckerer 
Kuchen angeboten.

Über eine Zusage per E-Mail 
an naturfreunde 
16359@web.de würden 
wir uns freuen.

Der Vorstand 
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Neue Saison am Finowkanal:  
Schleusen öffnen wieder ab dem 17. April 2025
Die Winterpause ist vorbei: 
Pünktlich zum langen Osterwo-
chenende öffnen die Schleusen 
am Finowkanal wieder ihre To-
re. Ab Donnerstag, dem 17. April 
2025, sind die Schleusen am 
Finowkanal wieder täglich von 
9 bis 16.45 Uhr für die Gäste der 
Region besetzt.  
Die sechs noch handbetriebenen 
Schleusen zählen zu den ältesten 
Deutschlands und sind ein ech-
tes technisches Kulturerbe. Ob 
vom Boot aus oder als Zuschauer 
von Land – das Schleusen ist ein 
faszinierendes Erlebnis für Groß 
und Klein.
Wie bereits im Vorjahr bleiben 
die westlichen Schleusen zwi-
schen Ruhlsdorf und Wolfswin-
kel aufgrund laufender Sanie-
rungsarbeiten gesperrt. Die 
Schleuse Drahthammer (am Fa-
miliengarten) wird auf Anfrage 
mit einer Voranmeldung von 
mindestens 24 Stunden durch 
den Zweckverband Region 
Finowkanal bedient.
Für die Hubbrücke Eisenspalterei 
gelten in dieser Saison keine fes-
ten Betriebszeiten. Für Boote, die 
eine Durchfahrtshöhe von 124 
cm, bezogen auf 435 cm am 
Oberpegel der Schleuse Draht-
hammer, überschreiten, wird bei 
Bedarf ein Brückenhub durch die 
Mitarbeiter des ZRF organisiert.
Der Finowkanal ist für Sportboo-
te aus östlicher Richtung über die 
Schiffshebewerke zugänglich. 

Muskelbetriebene Boote (wie 
Kanus und Kajaks) können auch 
die gesperrten Abschnitte befah-
ren – ein Umtragen ist allerdings 
nur an der Schleuse Schöpfurt 
möglich.

Highlights der Saison 2025
Rund um den Finowkanal gibt 
es auch in diesem Jahr wieder 
zahlreiche Veranstaltungen, die 
Besucher an die Ufer des Finow-
kanals locken:
• 13. – 15. Juni – Waldstadtfesti-

val / Stadtfest Eberswalde
• 04. – 06. Juli – Flößerfest in 

Finowfurt
• 05. Juli – Treidelfest an den 

Schiffshebewerken in Nieder-
finow

• 11. Juli – Beach & Boat in 

Eberswalde / Stadtpromenade
• 14. September – Tag des offe-

nen Denkmals mit kostenfrei-
er Besichtigung der Stadt-
schleuse Eberswalde

Einblicke hinter  
 Kulissen
Der Zweckverband Region 
Finowkanal bietet interessierten 
Besucher die Möglichkeit einer 
Baustellenführungen an. Hier 
können Sie einen Blick hinter die 
Bauzäune werfen und mehr über 
die Sanierung der historischen 
Wasserstraße erfahren.

Bootsverleihe – den Finow- 
kanal hautnah erleben
Für spontane Touren oder Ta-
gesausflüge stehen entlang des 

Kanals verschiedene Bootsver-
leihe bereit:
• Tibo Kanuverleih, Zerpen-

schleuse
• Kanuverleih am Marienhafen, 

Marienwerder
• Bootsverleih Schorfheide, 

Schöpfurt
• Biberfloß, Stadtschleuse 

Eberswalde (in dieser Saison 
mit zwei Flößen)

• Boots- und Kanuverleih 
Marina Park, Eberswalde

• Kanuverleih Triangel,  
Campingplatz Niederfinow

• Kanuverleih Oderberg

Der Zweckverband Region 
Finow kanal und das WSA 
Oder-Havel freuen sich auf zahl-
reiche Besucher.

SonStIgeS

Einfahrt Schleuse Ragöse
Foto: (c) ZRF
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Mit besonderem Programm für sicheres Autofahren für Senioren/innen
Der demografische Wandel ist in 
allen Bereichen des öffentlichen 
Lebens spürbar. Immer mehr äl-
tere Menschen sind immer län-
ger mit dem eigenen Auto auf 
den Straßen des Landes unter-
wegs. In den Medien wird der 
Eindruck vermittelt, dass die äl-
teren PKW-Fahrenden überpro-
portional am Unfallgeschehen 
beteiligt sind.
Um das richtige Verhalten im Re-
alverkehr zu üben, bietet die 
Kreisverkehrswacht Barnim im 
Fahrsicherheitszentrum Bernau 
das Programm „Fit im Auto“ für 
Seniorinnen und Senioren an. 
In 4,5 Stunden wird den Teilneh-
menden die Möglichkeit gebo-
ten, eigene Fähigkeiten hinter 
dem Steuer praktisch zu testen 
und gemeinsam mit Expertin-
nen und Experten zu besprechen.
In moderierten Gesprächen kön-

nen sich die älteren am Straßen-
verkehr Teilnehmenden austau-
schen und erhalten konkrete 
Antworten auf ihre Fragen.
Im Einführungsgespräch wird 
Wissenswertes zu technischen 
Neuerungen, zu Änderungen in 
der Straßenverkehrsordnung 
vermittelt, sowie Hilfestellun-
gen zur Meisterung von schwie-
rigen Verkehrssituationen, die 
ebenfalls in diesem Baustein 
enthalten sind, gegeben. Wie 
fahre ich bei ungünstigen Sicht- 
und Wetterbedingungen sicher 
Auto? Wie kann ich mir bei ste-
tig wachsendem Verkehrsauf-
kommen meine Automobilität 
erhalten? Welche neuen /verän-
derten Regeln und Vorschriften 
muss ich beachten?
Mit praxisnahmen Übungen 
und erlebnisorientiertem Ler-
nen betrachten die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer ihr 
eigenes Fahrvermögen und ar-
beiten gemeinsam an Lösungen 
in Theorie und Praxis. Beim 
Fahrtraining auf dem Übungs-
platz im Fahrsicherheitszent-
rum Bernau werden die Teilneh-
menden im eigenen PKW 
richtiges Bremsen, Einparken, 
Wenden, Rangieren trainieren 
und individuelle Einstellungen 
am Fahrzeug vornehmen, wie 
beispielsweise korrekte Sitz-, 
Gurt- und Spiegeleinstellungen.
Als ein weiterer Programm-
punkt werden sogenannte 
„Feed backfahrten“ mit qualifi-
zierten Fahrlehrerinnen/Fahr- 
lehrern durchgeführt. Als neut-
rale Beobachtende können die 
Spezialisten wertvolle Tipps ge-
ben und Verbesserungspotenzi-
ale aufzeigen.   Wichtig ist, dass 
es sich bei der Rückmeldefahrt 

um eine standardisierte Beob-
achtung handelt, die auch eine 
qualifizierte Rückmeldung (Feed-
back) zur persönlichen Fahr-
tauglichkeit umfasst. Grund-
sätzlich werden die Ergebnisse 
der Auswertung nicht weiterge-
geben.
Die nächsten Veranstaltungen 
„Fit im Auto“ sind geplant:                   
am 19. Juni und 17. Juli. Beginn 
ist jeweils um 9 Uhr. Um recht-
zeitige und verbindliche Anmel-
dung wird gebeten. 
Interessenten können sich per 
E-Mail an info@
kreisverkehrswacht-barnim.de, 
oder telefonisch unter 03338 
700657 (Mo. bis Fr. von 08.00 bis 
14.00 Uhr) anmelden. 
Weitere Informationen sind 
über  www.kreisverkehrswacht-
barnim.de abrufbar. 

i. A. W. Papritz 

Fahrsicherheitszentrum der Kreisverkehrswacht Barnim e. V.  in Bernau

Elektromobilität – ein Schritt in die zukunft
Elektromobilität bietet eine effi-
ziente und umweltfreundliche 
Alternative im motorisierten In-
dividualverkehr. 

Vorteile von Elektroautos
Elektroautos sind umwelt-
freundlich, da sie lokal keine Ab-
gase verursachen und bei Nut-
zung von erneuerbarem Strom 
nahezu emissionslos fahren. 
Emissionen entstehend ledig-
lich durch den Reifenabrieb und 

die Bremsen. Auch in Bezug auf 
die Betriebskosten stellen sich 
Elektroautos oft günstiger als 
herkömmliche Fahrzeuge dar. 
Durch die höhere Effizienz sind 
die Stromkosten in der Regel ge-
ringer als die Kosten für Benzin 
oder Diesel, und auch die War-
tungskosten fallen niedriger 
aus. Zudem profitieren Elektro-
autos von Steuerbefreiungen 
und kostenlosen Park- oder La-
demöglichkeiten in einigen 

Städten. Eine der größten Her-
ausforderungen für Elektroau-
tos war lange Zeit die begrenzte 
Reichweite. Mittlerweile existie-
ren Fahrzeugmodelle, die eine 
Reichweite von über 500 Kilo-
metern aufweisen. Der Ausbau 
der Ladeinfrastruktur schreitet 
voran und durch stetig neue öf-
fentliche Ladepunkte im gesam-
ten Bundesgebiet verbessert. 
Darüber hinaus stellen auch Un-
ternehmen vermehrt Ladestati-

onen der Allgemeinheit zur Ver-
fügung. Zu Hause können 
Elektroautos bequem an einer 
Wallbox oder einer Haushalts-
steckdose aufgeladen werden.
 
Nächste Schritte
Vor dem Kauf eines Elektroautos 
empfiehlt es sich, verschiedene 
Modelle Probe zu fahren, um das 
am besten zu den individuellen 
Bedürfnissen passende Fahr-
zeug auszuwählen.
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